
S a t z u n g

über den Bebauungsplan „Erbsenberg 2. Erweiterung“

Der Gemeinderat der Gemeinde Wurmlingen hat in öffentlicher Sitzung am 23.03.2026 den Bebau-
ungsplan „Erbsenberg 2. Erweiterung“ unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschrif-
ten als Satzung beschlossen:

�x Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I
Nr. 189).

�x Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176).

�x Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

�x Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71).

�x Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S.
357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. S. 25) m.W.v.
28.06.2025.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich für den Bebauungsplan Erbsenberg 2. Erweiterung“ ergibt sich
aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan besteht aus folgenden Unterlagen:

- Zeichnerischer Teil vom 19.02.2026
- Planungsrechtliche Festsetzungen vom 19.02.2026

Folgende Anlagen sind beigefügt:

- Begründung vom 19.02.2026
- Umweltbericht vom 19.02.2026
- schalltechnische Untersuchung vom 19.02.2026
- Luftbildauswertung Kampfmittel vom 17.07.2024
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl.
2025 I Nr. 189).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 176).

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000,
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71).

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl.
S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. S. 25) m.W.v.
28.06.2025.

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§1-15 BauNVO)

Dörfliches Wohngebiet (MDW)
(§ 5a BauNVO)

Zulässig sind: alle Nutzungen gem. § 5a Abs. 2

Auch ausnahmsweise nicht zulässig sind die in § 5a Abs. 3 genannten Nutzungen –
Wirtschaftsstellen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen.

2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl (GRZ)
(§ 19 BauNVO)

Für das Dörfliche Wohngebiet wird entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen
Teil eine Grundflächenzahl GRZ 0,6 festgesetzt.

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind mit Garagen, Stellplätzen, Zufahrten, Nebenanlagen
i.S. v. § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch
die das Baugrundstück unterbaut wird, Überschreitungen der zulässigen Grundfläche
um bis zu 50 v.H. zulässig. Es gilt eine Obergrenze von GRZ 0,8.

2.2 Zahl der Vollgeschosse
(§ 20 BauNVO)

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil sind im Dörflichen Wohngebiet
maximal „II“ (zwei) Vollgeschosse zulässig.
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2.3 Höhe der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.§ 9 Abs. 3 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V. m. § 18 Abs. 1
BauNVO)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird durch die Festsetzung der maximal
zulässigen Gebäudehöhe (GH) bestimmt.

Maßgeblich sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil (Nutzungsschablone).

Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) wird definiert durch die Oberkante des
höchsten Punktes der baulichen Anlage:

�x bei Flachdächern Oberkante Attika,
�x bei Pultdächern Oberkante der höheren Traufe
�x bei Satteldächern Oberkante des Dachfirstes.

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen können für technisch bedingte Aufbauten
(hierzu zählen auch Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien) um eine Höhe von
max.1,0m auf einer Grundfläche von max. 20% der betreffenden Gebäudegrundfläche
überschritten werden.

2.4 Höhenlage der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH)
Unterer Bezugspunkt der festgesetzten Gebäudehöhe ist die maximale Erdgeschoss-
fußbodenhöhen (EFH) des Rohfußbodens.

Innerhalb des im Plan ausgewiesenen Baufensters darf die Erdgeschoss-
fußbodenhöhe (EFH) die Höhenlage der unmittelbar an das Grundstück angrenzenden
öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen senkrecht zur Mitte der straßenzugewandten
Gebäudeseite von der das Gebäude erschlossen wird, um maximal 50 cm
überschreiten. Maßgeblich sind die gebauten Höhen der Verkehrsflächen.

Im begründeten Ausnahmefall darf die maximal zulässige EFH um bis zu 50 cm
überschritten werden.

Eine Unterschreitung der festgesetzten EFH ist zulässig.

3 BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Für das Baugebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend den Eintragungen in der
Planzeichnung durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.

Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO kann ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem
Ausmaß zugelassen werden.

5 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN, CARPORTS UND NEBENANLAGEN
(§ 9 Abs.1 Nr. 4, Nr. 22 BauGB, §§ 12, 14 BauNVO)

Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen in Sinne von § 14 BauNVO sowie
Tiefgaragen sind auch außerhalb der Baufenster zulässig, soweit sie nicht anderen
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Festsetzungen des Bebauungsplanes und/oder den Örtlichen Bauvorschriften oder
sonstigen nachbarrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen.

6 VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und 26 BauGB)

6.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen
Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen ergeben sich aus dem zeichnerischen Teil.

6.2 Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend den
Eintragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt als:

- Landwirtschaftlicher Weg

7 VON BEBAUUNG FREI ZU HALTENDE FLÄCHEN (SICHTFELDER)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

In Einmündungsbereichen auf bevorrechtigte Straßen sind aus Verkehrssicher-
heitsgründen die Sichtfelder von ständigen sichtbehindernden Nutzungen, Bepflan-
zung und von baulichen Anlagen zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über
Fahrbahnoberkante freizuhalten.

8 GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen ergeben sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

Die Grünflächen sind nach Maßgabe der jeweils zugewiesenen Pflanzgebote
anzulegen und zu unterhalten. Bauliche Anlagen, sind innerhalb der festgesetzten
Grünflächen nicht zulässig.

9 ANPLANZEN UND ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN SOWIE FLÄCHEN UND MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Hinweise: Die festgesetzten Pflanzungen sind im Freiflächenplan des Baugesuchs
zeichnerisch nachzuweisen und spätestens in der ersten Pflanzperiode nach dem
erfolgten Eingriff durchzuführen.

Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid verpflichten,
sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist entsprechend
den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans
zu bepflanzen.

9.1 Pflanzgebote und Festsetzungen auf privaten Baugrundstücken
(gemäß Umweltbericht)
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9.1.1 M 5 Heckenerhalt bzw. Neupflanzung (PFG 1)
An der Nordgrenze des Bebauungsplans sind die Gehölze zu erhalten. Bei Abgang,
Umnutzung / Neugestaltung der Grundstücke können sie durch eine artenreiche,
2-reihige Hecke mit einzelnen Obstbäumen ersetzt werden.

Acer campestre (Feldahorn) Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) Ligustrum vulgare (Liguster)
Corylus avellana (Hasel) Prunus avium (Vogelkirsche)
Crataegus monogyna/ laevigata (Weißdorn) Rosa canina (Echte Hundsrose

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Pflege: Die Hecke ist dauerhaft zu erhalten. Zur Verjüngung kann sie bei Bedarf
ausgelichtet werden (Starkastentnahme) oder in kleinen Abschnitten und im Abstand
von 2-3 Jahren Auf-den-Stock gesetzt werden.

Hinweis: Die bestehenden Gehölze an der Westgrenze des B-Plans können auf dieses
Pflanzgebot angerechnet werden.

- Erhalt der Eingrünung zum Außenbereich
- Erhalt von Brut- und Nahrungshabitaten
- Erhalt von Leitstrukturen

9.1.2 M 12 Pflanzgebot Streuobstbäume PFG 3
Gemäß Grünordnungsplan sind 5 hochstämmige Obstbäume mit einer Pflanzgröße
von 16cm Stammumfang zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

- Randeingrünung
- Ersatz/ Ergänzung Nahrungshabitat

9.1.3 M 11 Entwicklung Magerwiese PFG 2
Im Bereich der Ausgleichsfläche PFG 2 ist die Magerwiese zu erhalten und durch
Mähgutübertragung weiterzuentwickeln.

Durchführung: Mahd zur Blüte der Obergräser (ca. Mitte Juni), Abräumen des
Mahdgutes. Übertrag des Mähgutes der benachbarten Streuobstwiese Flst. 924/2,
Trocknen des Mähgutes unter 2-3maligem Wenden auf der Fläche, dann Abräumen.
Die Mähgutübertragung ist ggf. 2-3 mal zu wiederholen.

Pflege: die Wiese ist dauerhaft als 1(-2)-schürige Heuwiese zu pflegen. Alle 5 Jahre
kann eine Erhaltungsdüngung gemäß FFH-Mähwiesen-Merkblatt (https://pudi.lubw.de/
detailseite/-/publication/86678-Infoblatt_FFH-M%C3%A4hwiesen.pdf).

Eine Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde oder dem Landschafts-
erhaltungsverband wird empfohlen.

9.2 M 6 naturnahe Gestaltung von Grünflächen (ohne Plandarstellung)
Die unbebauten Flächen sind möglichst naturnah und insektenfreundlich als
Grünflächen oder Pflanzflächen anzulegen oder mit Bäumen und Sträuchern zu
bepflanzen (z.B. Blumenwiese, Kräuter- und Staudenbeete).

Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden
(vgl. § 21a NatSchG). Schotter- und Steingärten sind ausgeschlossen (§ 9 Absatz 1
Satz 1 LBO).

- Durch extensive Gestaltung verbleibender Grünflächen und das Anpflanzen
heimischer Gehölze und Stauden kann eine Teilfunktion als Nahrungshabitat
für Insekten, Vögel u.a. erhalten werden.
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9.3 M 7 Reduzierte, insektenschonende Außenbeleuchtung
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insektenfreundliche Natriumdampf-
lampen oder LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von max. 2.700 Kelvin
(warmweißes Licht) zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden,
dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht nach
oben. Die Beleuchtungszeiten und -intensitäten sind auf das notwendige Maß zu
begrenzen.

- Schonung nachtaktiver Organismen
- Minimierung Vergrämung lichtempfindlicher Fledermäuse

Eine Außenbeleuchtung im Bereich der Gehölze an der Nordgrenze (vgl. M 6) ist aus
Gründen des Artenschutzes nicht zulässig.

9.4 M 2 Minimierung Bodenbefestigung
Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Wege-
Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des nicht
schädlich verunreinigten Regenwassers möglichst in einer wasserdurchlässigen
Bauweise (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen,
Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen und in angrenzende
Grünflächen zu entwässern.

9.5 M 3 Dachbegrünung
Dächer mit einer Neigung bis 15 Grad, die nicht mit Solaranlagen belegt werden, sind
mindestens extensiv zu begrünen (Vegetationsschicht mind. 10 cm) und dauerhaft zu
pflegen. Folgende Arten sind u.a. zu verwenden: Katzenpfötchen, Steinwurz,
Dachwurz, Perlgras, Fetthenne, Immergrün, Heidenelke, Schafschwingel, Wundklee,
Hufeisenklee, Hornklee, Flügelginster und Thymian. Weitere niederwüchsige
Magerrasenarten können ergänzt werden. Bei Kombination mit PV-Anlagen ist das
Artenspektrum entsprechend zu modifizieren.

Bei Flachdächern bis 5 Grad Dachneigung gilt die Pflicht zur Dachbegrünung auch bei
einer kombinierten Nutzung der Dachfläche mit aufgeständerten Solaranlagen
(Photovoltaik oder Solarthermie), sofern es sich nicht um dachintegrierte (auch
„Indach-") Systeme handelt.

9.6 M 4 Anlage von Zisternen
Pro Baugrundstück ist eine Retentionszisterne mit Drosselablauf herzustellen
(Dimensionierung entsprechend Entwässerungskonzept). Für eine zusätzliche
Nutzung des Oberflächenwassers als Brauchwasser wird empfohlen, das Zisternen-
volumen um das entsprechende Nutzungsvolumen zu erhöhen.

9.7 M 9 Nisthilfen
Bei Entfernung der vorhandenen Sträucher im Süden sind im verbleibenden
Gehölzbestand oder in der Hecke am Bahndamm 2 Haselmauskobel als Ersatz
anzubringen.

Die vorhandenen Nistkästen für Vögel sind zu erhalten (ggf. in Heckenneuanlage,
biotop oder Heckenneuanlage umzusetzen). Bei Gebäudeabriss, auch Neben-
gebäude, sind 1-2 Sperlingskoloniekästen pro Baugrundstück am Neugebäude
anzubringen:
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(vgl.www.artenschutz-am-haus.de)

9.8 M 10 Minimierung Vogelschlag
Zur Minimierung des Vogelschlagrisikos sind großflächige und ungegliederte
Glasflächen, transparente Durchsichten und exponierte Glaselemente (wie
Übereckverglasung, verglaste Verbindungsgänge, Wintergärten, freistehende
Glaselemente) insbesondere in exponierter Lage und in Nachbarschaft zu
Gehölzbeständen zu vermeiden. Sofern solche Flächen baulich nicht von vornherein
vermieden werden können, sind geeignete Maßnahmen gegen Vogelschlag zu
ergreifen, wie die Verwendung von vogelfreundlichem Spezialglas, Strukturierung der
Scheiben, vorgesetzte Lamellen o.Ä.

Die Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW
2021: Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben – Bewertung des
Vogelschlagrisikos an Glas) sind zu beachten. Des Weiteren wird auf die webseite
www.lbv.de/glas verwiesen.

9.9 M 8 Bauzeitenbegrenzung
Baumfällungen oder Gebäudeabrisse /-sanierungen müssen zum Schutz von Vögeln
und Fledermäusen außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase der Fleder-
mäuse durchgeführt werden, also nicht in der Zeit zwischen dem 1. März und 30.
November (analog §39 BNatSchG).

Sollte dieser Zeitraum nicht eingehalten werden können, so muss vor Beginn der
Maßnahmen durch eine fachlich qualifizierte Person bestätigt werden, dass keine
Nutzung durch Vögel oder Fledermäuse stattfindet. Ein Antrag auf Befreiung gem. §
67 Abs. 1 BNatSchG ist bei der unteren Naturschutzbehörde vor Ausführung zu stellen.

Die Entfernung von Strauchgruppen ist manuell im September durchzuführen (Schutz
Haselmaus s.u.).

10 VERSORGUNGSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

10.1 Kabelverteilerschränke / Stromversorgung
Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen wird es erforderlich, auf öffentlichem und nicht
öffentlichem Grund, Kabel zu verlegen sowie Kabelverteilerschränke zu erstellen.

Kabelverteilerschränke der Stromversorgung sind im gesamten Bereich auf
Anliegergrundstücken, angrenzend an öffentliche Verkehrsflächen, zulässig.

11 ENTWÄSSERUNGSANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 14, 20 und Abs. 6 BauGB)
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11.1 Grundstücksentwässerung
Im Baugebiet ist das anfallende Niederschlagswasser zu sammeln und grundsätzlich
dezentral auf den Grundstücken über die belebte Bodenzone zu versickern.

Die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurde im Zuge der Planaufstellung im
Rahmen eines Versickerungsversuchs geprüft und hat sich grundsätzlich bestätigt. Da
wechselnde Untergrundverhältnisse nicht auszuschließen sind, sind die
Voraussetzungen für eine Versickerung in den Untergrund im Zuge der konkreten
Baugesuche vom jeweiligen Bauherrn/Planer für jedes Baugrundstück gesondert zu
prüfen.

Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, ist ausnahmsweise eine Retention
(Rückhaltung) mit verzögerter Abgabe des Niederschlagswassers zum RW-Kanal
zulässig. Als erforderliches Volumen werden 1 cbm Rückhaltung pro angefangene 50
qm befestigter Fläche (Abflussfaktor 1,0) empfohlen. Die Drosselmenge zum RW-
Kanal ergibt sich zu 0,05 l/s pro angefangene 50 qm befestigter Fläche.

Die Detailplanung der Entwässerung mit den erforderlichen Nachweisen ist im Rahmen
der Genehmigungsplanung des Bauvorhabens vorzulegen

11.2 Außengebietsentwässerung
Anlage eines offenen Grabens in einer Zone bis 4,0 m Breite gemäß Darstellung im
Planteil entlang der westlichen Plangrenze, als Vorsorge gegen abfließendes
Oberflächenwasser aus dem Außengebiet.

Der Auslauf der Gräben erfolgt in den bestehenden Bahngraben östlich der
Eisenbahnstraße.



Wurmlingen, Bebauungsplan „Erbsenberg 2. Erweiterung“ – Textliche Festsetzungen Stand 19.02.2026

kommunalPLAN GmbH Tuttlingen - Projekt 2421 Seite 11 von 18

B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000,
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71).

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl.
S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2025 (GBl. S. 25) m.W.v.
28.06.2025.

1 ÄUßERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 74 Abs. Nr. 1 LBO)

1.1 Dachformen / Dachneigung
Im Baugebiet sind Flachdächer sowie geneigte Dächer bis 40° Dachneigung zulässig.

1.2 Dacheindeckung
Grellfarbige oder reflektierende Dacheindeckungen sind nicht zulässig.

Dächer mit einer Neigung bis 15 Grad sind nach Maßgabe der planungsrechtlichen
Festsetzungen flächendeckend zu begrünen. Von der Begrünungspflicht
ausgenommen sind Dachflächen mit PV/Solar-Anlagen.

2 GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die unbebauten Flächen der Grundstücke sind als Grünflächen mit flächigem Bewuchs
gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Auf eine insektenfreundliche
Gestaltung ist hinzuwirken (§ 21a NatSchG). Daher sollen für die Begrünung und
Bepflanzungen der Grundstücke möglichst heimische, standortgerechte Pflanzen
bevorzugt werden.

3 GESTALTUNG DER PLÄTZE FÜR BEWEGLICHE ABFALLBEHÄLTER
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Auf den Grundstücken sind Plätze für Abfallbehälter nachzuweisen. Sie sind, soweit
sie nicht in Gebäuden untergebracht werden durch Bepflanzung, Verkleidung oder
bauliche Maßnahmen gegen Einsicht von der öffentlichen Straße abzuschirmen.

4 EINFRIEDUNGEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Für Einfriedungen sind Hecken sowie Zäune aus Holz oder Metall zulässig. Beton- und
Steinmauern sowie Kunststoffmaterialien sind ausgeschlossen. Die punktuelle
Verwendung von Beton- oder Steinmaterialien (z.B. Stelen) ist zulässig.

Für Anlagen zur Nutzung der Solarenergie wie z.B. Solarzäune gelten keine
Materialbeschränkungen.
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Um die Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten, sind Einzäunungen mit einem
Mindestabstand von 10 cm vom Boden auszuführen.

Für Heckenpflanzungen sind nur heimische, standortgerechte Pflanzen zulässig.
Koniferen wie Thuja, Scheinzypresse sowie Kirschlorbeer sind ausgeschlossen.

Durch diese Festsetzung darf keinerlei Einschränkung der Nutzung erneuerbarer
Energien erfolgen.

5 STÜTZMAUERN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Stützmauern entlang der Grundstücksgrenzen sind bis zu einer Höhe von maximal
1,0m zulässig. Größere Höhenversprünge sind abgestuft (z.B. durch mehrere
Stützmauer) mit einem Steigungsverhältnis < 1:1 auszuführen oder abzuböschen.

Zu öffentlichen Flächen ist ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten.

6 STELLPLATZVERPFLICHTUNG
(§ 37 Abs.1 LBO i.V.m. § 74 Abs. 2 LBO)

Im Baugebiet gilt eine erhöhte Stellplatzverpflichtung. In Abhängigkeit der
Wohnungsgröße sind pro Wohneinheit (WE) mindestens herzustellen:

a) für Wohnungen bis 60 m² Wohnfläche: 1 Stellplatz /WE
b) für Wohnungen über 60 m² Wohnfläche: 2 Stellplätze /WE.

7 WERBEANLAGEN
(§ 74 Abs 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung, in unbeleuchteter Art, bis zu einer Größe
von 1,0 m² pro Betrieb zulässig. Sie dürfen ausschließlich am Gebäude auf Höhe des
Erdgeschosses angebracht werden.
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C HINWEISE / EMPFEHLUNGEN / NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN

1 BEACHTUNG BODENSCHUTZGESETZ
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schützen.

Das bei den Bautätigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosem
Oberboden und kulturfähigem Unterboden auszubauen und soweit als möglich an
geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum
Massenausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. Bei der Verwertung
von Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu beachten.

Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterboden sind die
Hinweise der Informationsschrift "Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei
Flächeninanspruchnahmen" des Ministeriums für Umwelt BW (1991) zu beachten
(www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de).

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist
möglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in
max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glättung vor
Vernässung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit
geeigneten Pflanzenarten zu begrünen.

Erdarbeiten sollen zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundsätzlich nur auf gut
abgetrocknetem und bröseligem Boden und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

Damit ein ausreichender Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine flächige
Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet ist, sind Bodenverdichtungen und
-belastungen zu minimieren. Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn
das Befahren unvermeidlich ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer
Bodenbelastung (< 4 N/cm²) befahren werden. Baustraßen sollen möglichst dort
geplant werden, wo später befestigte Flächen sind.

Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei
abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern.

2 NATURSCHUTZRECHTLICHER AUSGLEICH
Die Gemeinde Wurmlingen hat 2012 / 2013 am Faulenbach nördlich der Ortslage
Wurmlingen Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Aus dem Eigenanteil ergaben sich
120.000 Ökopunkte für das kommunale Ökokonto (Maßnahme Nr. 1 des Ökokontos), die
bis dato noch keinem Eingriff zugeordnet sind.

Das Defizit aus dem Bebauungsplan „Erbsenberg 2. Erweiterung“ wird dieser Maßnahme
zugeordnet.

3 WASSER UND BODENSCHUTZ

3.1 Umgang mit Bodenmaterial
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche
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ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schützen.

Das bei den Bautätigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosem
Oberboden und kulturfähigem Unterboden auszubauen und soweit als möglich an
geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum
Massenausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. In diesem
Zusammenhang wird empfohlen, zu überprüfen, ob durch eine Anpassung des
Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden
Aushubmassen vor Ort verwendet werden können. Bei der Verwertung von
Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu beachten.

Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist
möglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in
max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glättung vor
Vernässung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit
geeigneten Pflanzenarten zu begrünen.

Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu minimieren, damit ein ausreichender
Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine flächige Versickerung von
Oberflächenwasser gewährleistet ist. Erdarbeiten sollten daher grundsätzlich nur auf
gut abgetrocknetem und bröseligem Boden und bei niederschlagsfreier Witterung
erfolgen.

Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. Wenn das Befahren unvermeidlich
ist, darf der Boden nur durch Fahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 N/cm²)
befahren werden.

Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen sind.
Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei
abgetrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern.

Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut
wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt
für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht
einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis
(Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und
unaufgefordert an das Landratsamt - Wasserwirtschaftsamt - zu übermitteln.

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die
durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten.

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial, das nicht zum
Erstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, sind die Vorgaben der
Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV) vom 09.07.2021
bzw. die zu diesem Zeitpunkt gültigen, gesetzlichen Regelungen zu beachten.

Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der
Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden
Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu
dokumentieren und dem Wasserwirtschaftsamt mitzuteilen.

3.2 Gefahrverdächtige Flächen und Altlasten / großflächige schädliche
Bodenveränderungen
Im Bereich des Plangebietes sind zurzeit keine Altstandorte oder Altablagerungen
bekannt.
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Sofern sich bei Erkundungs- oder Baumaßnahmen optische oder geruchliche
Auffälligkeiten des Bodens ergeben, sind diese dem Wasserwirtschaftsamt
unverzüglich anzuzeigen.

3.3 Begrenzung der Flächenversiegelung
Die Bodenversiegelung ist gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sowie im Sinne der Erhaltung
einer naturnahen kleinräumigen Wasserbilanz auf das notwendige Maß zu
beschränken.

Erschließungsflächen (Straßen, Wege etc.) sollten auf das technisch vertretbare
Mindestmaß begrenzt werden, um die Versiegelungsfläche zu minimieren.

Neben den Fahrbahnen sollten möglichst Grünstreifen, Vegetationsflächen und
Gehölzpflanzungen zur Erhöhung der Verdunstung und Versickerung angelegt
werden.

Garagen sollten zur Minimierung der Flächenversiegelung so nah wie möglich an die
öffentlichen Verkehrswege und möglichst nur im baulichen Zusammenhang mit dem
Hauptgebäude geplant werden.

3.4 Beseitigung von Niederschlagswasser
Folgende DWA-Arbeitsblätter sind zu beachten:

�x Einleitung in den Untergrund (Grundwasser): Arbeitsblatt DWA-A138 - Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser - Teil: Planung, Bau, Betrieb

�x Einleitung in ein Fließgewässer: Arbeitsblatt und Merkblatt DWA-A/M 102 -
Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur
Einleitung in Oberflächengewässer

Entsprechende Entwässerungsplanungen sind gemäß den Vorgaben dieser
Arbeitsblätter zu erstellen und nachzuweisen.

Vorbehandlung: Für das auf den Dachflächen und den befestigten Freiflächen (PKW-
Stellplätze, Umschlagplätze, Straßen) anfallende Niederschlagswasser ist eine
Bewertung gemäß o.g. Leitfaden im Hinblick auf die mögliche stoffliche Belastung und
ggf. erforderliche Behandlung durchzuführen.

Nicht tolerierbar verschmutztes Niederschlagswasser (z. B. entsprechend
verschmutztes Straßenabwasser) muss vor der Versickerung bzw. Einleitung in den
Regenwasserkanal durch geeignete Maßnahmen vorbehandelt werden. Ist eine
ausreichende Vorbehandlung nicht möglich, ist das Niederschlagswasser dem
Schmutzwasserkanal zuzuleiten. Flächen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen müssen wasserdicht und mit einem definierten Ablauf ausgeführt werden. Bei
der Entwässerung dieser Flächen ist eine Einleitung in die Kanalisation eventuell erst
nach Vorschalten von Anlagen zur Abwasserbehandlung/ Rückhaltung möglich.

Anerkannte Regeln der Technik: Anlagen zur Versickerung, Behandlung und
Rückhaltung von Niederschlagswasser müssen den allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen.

Dacheindeckungen: Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder nicht in
ähnlicher Weise behandelten metallischen Dächern aus Kupfer, Zink oder Blei darf
ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht dezentral versickert oder in ein Gewässer
eingeleitet werden. Bei einer Einleitung in die Kanalisation kann der Kanalnetzbetreiber
gemäß der Abwassersatzung eine Regenwasserbehandlung für unbeschichtete
Metalldachflächen einfordern.
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3.5 Regenwassernutzung
Eine teilweise Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser über Regenwasser-
sammelanlagen (Zisternen) wird empfohlen, wobei der Überlauf der Sammelanlagen
nicht unterirdisch versickert werden darf.

Zur Verbesserung der Rückhaltung werden Retentionszisternen empfohlen, die über
ein zwangsentleertes Teilvolumen verfügen (Schwimmerdrossel).

Für die Nutzung von Regenwasser über Regenwassernutzungsanlagen als
Brauchwasser sind sowohl die einschlägigen DIN-Normen als auch die
Trinkwasserverordnung zu beachten. Im Besonderen gilt die strikte Trennung von
Trink- und Nichttrinkwasser, d.h. dass Brauchwasser (Regenwasser) leitungstechnisch
vorn Trinkwasser getrennt sein muss.

3.6 Grundwasserschutz
Die gesetzlichen Grundlagen des Grundwasserschutzes (v.a. § 49 WHG i.V.m. § 43
WG) sind zu beachten.

Drän- oder Quellwasser darf nicht an die vorhandene Schmutz-/ Mischwasser-
kanalisation angeschlossen werden. Auf Hausdrainagen ist grundsätzlich zu
verzichten. Bauteile unterhalb des höchsten Grundwasserstandes sind wasserdicht
und auftriebssicher auszuführen (z. B. „weiße Wanne", auskragende Kellerboden-
platte etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bauteilen o. ä. dürfen
keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des
Grundwassers zu besorgen ist.

Ein eventuell im Zuge von Bauwerksgründungen erforderlicher Eingriff in das
Grundwasser (Grundwasserhaltung, Einbringen von Stoffen in das Grundwasser)
bedarf einer gesondert zu beantragenden wasserrechtlichen Erlaubnis. Hierzu ist ein
detaillierter Wasserrechtsantrag mindestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme
beim Wasserwirtschaftsamt einzureichen. Wir empfehlen grundsätzlich, den Inhalt des
Wasserrechtsantrags im Vorfeld mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

3.7 Wild abfließendes Niederschlagswasser bzw. Grundwasser
Wild abfließendes Niederschlagwasser und/oder Grundwasser, welches dem
Plangebiet ggf. störend zufließen kann, darf weder der Misch- noch der
Schmutzwasserkanalisation zugeleitet werden, sondern ist durch geeignete
Maßnahmen möglichst ortsnah zu bewirtschaften. Ggf. dafür notwendige
Versickerungen sollen eine mindestens 30 cm mächtige belebte Oberbodenzone
aufweisen. Sofern eine Einleitung ins Gewässer erforderlich ist, ist o.g. Arbeitshilfe
(siehe Regenrückhaltung) zu beachten.

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück
darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der
natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer
liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden (§ 37 Abs.1
WHG).

4 STARKREGEN- UND HOCHWASSERSCHUTZ
Auf das Risiko zufließenden Oberflächenwassers und die Hochwassergefahr in Folge
von Starkregenereignissen wird hingewiesen.

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) regelt die grundsätzliche Verpflichtung für
Bauherren und Eigentümer „im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren geeignete
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den
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möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser
anzupassen." (§ 5 Abs. 2 WHG).

Als Basisvorsorge auch im Hinblick auf zunehmende Starkniederschläge wird
empfohlen, Gebäude, insbesondere Untergeschosse konstruktiv so zu gestalten, dass
Überflutungen nicht eindringen können und ggfs. Hausöffnungen (Kellerschächte,
Hauseingänge, Garageneinfahrten usw.) ausreichend erhöht über Gelände anzulegen
sowie Keller (inkl. aller Öffnungen) ggfs. als dichte Wanne vorzusehen.

5 BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ
Unbeschadet weiterer öffentlich-rechtlicher Vorschriften wird auf nachfolgende
Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes (Durchführung wirksamer Lösch-
arbeiten und Rettung von Personen) hingewiesen, die als Voraussetzung für die
Zustimmung zu Bauanträgen zu berücksichtigen sind. Sie greifen einer Stellungnahme
zu den einzelnen Bauanträgen nicht vor.

Brandschutztechnische Auflagen:

Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt,
müssen über eine Zufahrt oder Zugang und geeignete Aufstellflächen/Stellflächen für
die erforderlichen Rettungsgeräte verfügen (siehe § 2 LBOAVO). Bis zur Oberkante
der Brüstung von zum Anleitern bestimmter Stellen bis 8 m ist dies eine tragbare Leiter
(vierteilige Steckleiter), von mehr als 8 m ein genormtes Hubrettungsfahrzeug. Sofern
ein Hubrettungsfahrzeug zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges erforderlich
ist, muss eine Aufstellfläche nach § 2 LBOAVO / VwV Feuerwehrflächen vorhanden
sein.

Die Planstraßen und Kurvenradien sind so auszuführen, dass eine Durchfahrt mit
Feuerwehrfahrzeugen möglich ist. Für Straßen auf Grundstücken sind der § 2 LBOAVO
und die VwV Feuerwehrflächen einzuhalten. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen
auf bisher unbebauten Grundstücken mehr als 50 m, auf bereits bebauten
Grundstücken mehr als 80 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind
Zu- oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

6 ARCHÄOLOGISCHE DENKMALPFLEGE
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber,
Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.
Zuwiderhandlungen werden gern. § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten
hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

7 GEOTECHNIK
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei
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Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen
Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes
ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautech-
nischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant
sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung)
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

8 DIN-VORSCHRIFTEN
DIN-Vorschriften, auf die in Bebauungsplan und Örtlichen Bauvorschriften Bezug
genommen wird, können bei der Verwaltungsstelle, bei der der Bebauungsplan zur
Einsichtnahme bereit liegt, eingesehen werden.

9 LANDWIRTSCHAFTLICHE GERUCHS- UND GERÄUSCHWAHRNEHMUNGEN
Das Baugebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Durch eine
Bewirtschaftung sowie Zufahrten zu diesen angrenzenden landwirtschaftlichen
Flächen mit landwirtschaftlichen Maschinen und Gerätschaften sind zeitweise
auftretende Geruchs- und Geräuschwahrnehmungen möglich, die hinzunehmen sind.

10 REGENWASSERNUTZUNG
Sollten Anlagen zur Regenwassernutzung (Nichttrinkwasseranlage) zusätzlich zur
Trinkwasserinstallation in einem Haushalt installiert werden, so sind diese dem
Gesundheitsamt anzuzeigen (§ 12 TrinkwV).

Ist neben einer Wasserversorgungsanlage eine Nichttrinkwasseranlage vorhanden,
hat der Betreiber der Wasserversorgungsanlage sicherzustellen, dass die Leitungen
der Wasserversorgungsanlage und die Leitungen der Nichttrinkwasseranlage
dauerhaft und unverwechselbar nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
gekennzeichnet sind, die Stellen zur Entnahme von Wasser aus der Nichttrink-
wasseranlage dauerhaft dahingehend gekennzeichnet sind, dass es sich nicht um
Trinkwasser handelt, und die Stellen zur Entnahme von Wasser aus der
Nichttrinkwasseranlage gegen einen versehentlichen Gebrauch des Wassers für in § 2
Nummer 1 TrinkwV genannte Zwecke gesichert sind.

Aufgestellt: Tuttlingen, 19.02.2026

kommunalPLAN GmbH
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1 Erfordernis der Planaufstellung

1.1 Anlass der Planung
Angrenzend an den nach Norden bebauten Bereich der Gemeinde Wurmlingen liegt ent-
lang der Eisenbahnstraße eine mit drei Wohnhäusern, Garagen und Wirtschaftsgebäuden
bebaute Fläche im Außenbereich.

Zwischen der Bestandsbebauung liegen zwei potenzielle Baulücken, von denen eine (Flst.
925/1) auf Antrag des Eigentümers mit einem Wohnhaus bebaut werden soll.

Alle Grundstücke sind erschlossen und stellen ein Entwicklungspotential zur Sicherung
und Entwicklung von Wohnflächen im Sinne der Innenentwicklung dar.

Die potenziellen Bauflächen liegen im Außenbereich und sollen durch die bereits einge-
leitet 19. Flächennutzungsplan-Änderung entwickelt werden.

1.2 Ziel und Zweck der Planung
Mit der Erweiterung des Innenbereichs entlang der Eisenbahnstraße wird eine erschlos-
sene und bereits teilweise bebaute Fläche für die Entwicklung von dörflich geprägten
Wohnbaugrundstücken gefördert.

Damit wird auch dem aktuellen Baugesuch zur Bebauung des Flst. 925/1 entsprochen.

2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes
Das Plangebiet befindet sich im Norden von Wurmlingen und wird als Außengebiet be-
wertet. Es liegt östlich der Eisenbahnstraße bzw. der Eisenbahnlinie (Tuttlingen – Rott-
weil) und grenzt südlich an das Gewerbegebiet „Unterm Erbsenberg“ an. Der Geltungs-
bereich grenzt im Norden an die bebauten Grundstücke 926/1 und 926 an.

Diese beiden Grundstücke liegen zwar innerhalb der 19. FNP-Änderung, werden aber
nicht in das Bebauungsplangebiet einbezogen.

Sofern in diesem Bereich neues Planungsrecht erforderlich wird, kann ein eigenständiger
Bebauungsplan aufgestellt werden.

Der Planungsraum des Bebauungsplans „Erbsenberg 2. Erweiterung“ ist ca. 2.900 m²
groß.

Alle Grundstücke sind erschlossen und stellen ein Entwicklungspotential zur Sicherung
und Entwicklung von Flächen dar.
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Lageplan: Bebauungsplan-Abgrenzung

3 Planungsverfahren / Vorgaben

3.1 Bebauungsplan-Verfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB
Der Bebauungsplan „Erbsenberg 2. Erweiterung“ wird im Regelverfahren mit paralleler
Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt.

3.2 Flächennutzungsplan
In seiner Sitzung am 19.10.2023 hat sich der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft Tuttlingen für die 19. punktuelle Änderung der 6. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes einstimmig ausgesprochen.

Verfahrensstand:

- Frühzeitige Beteiligung November / Dezember 2024
- Offenlage und Behördenbeteiligung März / April 2025
- Genehmigung durch das RP Freiburg vom 01.12.2025

Der Bebauungsplan „Erbsenberg 2. Erweiterung“ wird aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt.
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Die 19. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte gemäß § 8 Abs. 3 BauGB
(Parallelverfahren). Sie sieht eine Anpassung der Darstellung als gemischte Baufläche
(M) bzw. für das Feuchtbiotop eine Grünfläche mit Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts vor.

6. Fortschreibung (rechtswirksam) 6. Fortschreibung 19. Punktuelle Änderung (rechtskräftig)

4 Zu berücksichtigende Randbedingungen

4.1 Umweltbelange
Zum Bebauungsplan wurden umfangreiche Umweltuntersuchungen durch das Büro
Arcus, Bräunlingen durchgeführt.
Auf die Aussagen dieser Untersuchungen bzw. dem Grünordnungsplan vom 19.02.2026
wird verwiesen.
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4.2 Bestandssituation / Fotos

Blick nach Norden mit Biotop im Vordergrund sowie Eisenbahnstraße mit Abzweigung des Feld-
wegs 2

Blick nach Norden mit Baulücke vor dem Wohnhaus Nr. 5 und Eisenbahnstraße

4.3 Wasserschutzgebiet
Das Baugebiet liegt am Rande der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Faulen-
bachtal“. Die Schutzgebietsverordnung vom 20.09.2000 des Landratsamtes Tuttlingen ist
zu beachten.

4.4 Trassensicherung „Gäubahn“ – Vorranggebiet
Der Regionalverband weist darauf hin, dass entlang der Trasse der Gäubahn im Regio-
nalplan (Teilfortschreibung 2006) eine Trassensicherung für einen möglichen zweigleisi-
gen Ausbau ausgewiesen ist. Dies betrifft auch die unmittelbar östlich an das vorliegende
Plangebiet angrenzende Fläche. In dem Vorranggebiet sind andere raumbedeutsame
Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit dem Ziel des Gleisausbaus nicht vereinbar
sind.
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Ausbaustrecke Stuttgart - Singen

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist die Ausbaustrecke Stuttgart - Singen - Grenze
D/CH (Gäubahn) in den Vordringlichen Bedarf eingestuft und hierfür als Maßnahme u.a.
ein zweigleisiger Ausbau auf dem Abschnitt Spaichingen - Rietheim - Wurmlingen enthal-
ten. Laut den Informationen der Deutschen Bahn zum Ausbau des Südabschnitts der
Gäubahn von Böblingen bis zur Schweizer Grenze ist als Maßnahme für den Abschnitt
Rottweil - Gottmadingen ein zweigleisiger Ausbau zwischen Rietheim-Weilheim und Tutt-
lingen vorgesehen.

5 Konzeption der Planung

5.1 Städtebau
Entlang der Eisenbahnstraße wird ein ca. 16 m tiefes Baufenster für eine straßenparallele
Bebauung im Maßstab der 2-geschossigen Bestandsbebauung ausgewiesen.

5.2 Verkehr – Erschließung
Alle Grundstücke werden direkt von der Eisenbahnstraße erschlossen.

Für die Landwirtschaft werden die beiden landwirtschaftlichen Wege im Bebauungsplan
gesichert.

5.3 Entwässerungskonzept
(Breinlinger Ingenieure)

5.3.1 Allgemeines
Für die Gemeinde Wurmlingen gibt es einen Allgemeinen Kanalisationsplan.

Die Entwässerung im Gemeindegebiet erfolg vorwiegend im Mischsystem.

5.3.2 Bestehendes Entwässerungssystem
Im Bereich der Straße „Unterm Erbsenberg“ ist ein Mischwasserkanal DN 300 verlegt.

Die bestehenden Gebäude 1, 2, 3 und 5 sind über Hausanschlussschächte am o. g. Misch-
wasserkanal angeschlossen.

Die Fallrohre der Dächer entwässern teilweise ins freie Gelände. �Ævor Ort prüfen.

Die Straße „Unterm Erbsenberg“ hat keine Entwässerungseinrichtungen. Das anfallende
Niederschlagswasser wird über die Querneigung der Straße abgeleitet und über fließt über
das humusierte Bankett in den angrenzenden Bahngraben.

5.3.3 Neuanschlüsse
Neu geplante Gebäude müssen über Hausanschlussschächte am bestehenden Mischwas-
serkanal in der Straße angeschlossen werden.

Eine Anschlussmöglichkeit für unbelastetes Oberflächenwasser ist nicht vorhanden.

Um die Abflussbelastung der bestehenden Kanalisation zu verringern ist das unbelastete
Niederschlagswasser von Dächern, Hof- und Grünflächen nach Möglichkeit vor Ort, über
offene, begrünte Versickerungsanlagen zu entsorgen.

Das Niederschlagswasser von Hof- und Verkehrsflächen, sowie das unbelastete Nieder-
schlagswasser von Dächern und Grünflächen, kann gemäß dem Arbeitsblatt DWA-
A 102-2 den Flächengruppen D und VW1 zugeordnet werden und fällt somit in die Belas-
tungskategorie I.
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Gering belastetes Niederschlagswasser der Kategorie I kann ohne Vorbehandlung über
offene, begrünte Versickerungsmulden versickert werden.

Dabei können die Versickerungsanlagen mit einem Überlauf an den Mischwasserkanal
ausgestattet werden.

5.3.4 Außengebietsentwässerung
Die Gemeinde Wurmlingen hat gemäß dem Leitfaden „Kommunales Starkregenrisiko-
management in Baden-Württemberg“ die Gefahren und Risiken analysiert und Starkregen-
karten erstellt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Erbsenberg 2. Änderung“ liegt direkt im
Bereich eines maßgeblichen Fließweges für Oberflächenwasser und ist daher über-
flutungsgefährdet.

Übersichtskarte Starkregenrisikomanagement mit Fließwegen

Zum Schutz des Baugebietes müssen daher Vorsorgemaßnahmen getroffen werden.

Das aus dem Außengebiet abfließende Oberflächenwasser kann mit einem offenen
Graben, der hangseitig, etwa parallel zum Baugebietsrand angeordnet werden kann. Der
o. g. Graben kann an einen best. Graben angeschlossen werden.
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Vorschlag Grabenführung (Breinlinger Ingenieure)

Im Planbild des Bebauungsplans ist die vorgeschlagene Grabenführung innerhalb des
Plangebietes dargestellt und festgesetzt.

Auszug aus dem Bebauungsplan – „Entwässerungsgräben“
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Wasserversorgung

Der Anschluss an das bestehende Wasserleitungsnetz erfolgt über der bestehenden Was-
serleitung in der Eisenbahnstraße.

5.4 Umweltplanung
Auf den beiliegenden Entwurf des Umweltberichts vom 19.02.2026 des Büros Arcus wird
verwiesen.

Externe Ausgleichsmaßnahmen

Die Gemeinde Wurmlingen hat 2012/2013 am Faulenbach nördlich der Ortslage Wurm-
lingen Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Aus dem Eigenanteil ergaben sich
120.000 Ökopunkte für das kommunale Ökokonto (Maßnahme Nr. 1 des Ökokontos), die
bis dato noch keinem Eingriff zugeordnet sind.

Das Defizit von 26.292 Ökopunkten aus dem Bebauungsplan Erbsenberg 2.Eweiterung
wird dieser Maßnahme zugeordnet.

Gesamtbilanz Boden und Biotope (Umweltbericht)

Zur Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen wird vor Rechtskraft des Bebauungsplans ein
öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen.

6 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen

6.1 Art der baulichen Nutzung
Dörfliches Wohngebiet (MDV)

Unter Berücksichtigung vorhandener landwirtschaftlicher Mischnutzungen soll das Woh-
nen entwickelt und gestärkt werden.

Dazu werden Wirtschaftsstellen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahms-
weise ausgeschlossen.

6.2 Maß der baulichen Nutzung
Die Festsetzungen der Grundflächenzahl (GRZ), Zahl der Vollgeschosse sowie Höhe und
Höhenlage der baulichen Anlagen sind abgestimmt auf die Topografie und die Einfügung
der Bebauung in die städtebauliche Struktur der Umgebung.

6.3 Bauweise
Die offene Bauweise gewährleistet in Verbindung mit den Festsetzungen des Maßes der
baulichen Nutzung eine große Flexibilität für die individuelle Bebauung im Rahmen
genereller städtebaulicher Vorgaben.

6.4 Überbaubare Grundstücksflächen
Großzügige Baufenster mit Baugrenzen ermöglichen individuelle Bebauungsformen im
Rahmen der Vorgaben.
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6.5 Verkehrsflächen
Die vorhandenen öffentlichen Verkehrsflächen der Eisenbahnstraße und der beiden land-
wirtschaftlichen Wege werden gesichert. Eine Erweiterung ist nicht vorgesehen.

6.6 Sichtfelder an Straßeneinmündungen
Die im Bebauungsplan festgesetzten Sichtfelder dienen der Verkehrssicherheit.

6.7 Private Grünflächen
Die im Bebauungsplan festgesetzte private Grünfläche PFG-2 dient zur Sicherung des
Feuchtbiotops „Unter dem Erbsenberg“.

6.8 Flächen und Maßnahmen für Natur und Landschaft
Die im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen, Biotopschutz, Baustellenmanage-
ment, Schutz des Oberbodens, Verzicht auf unbeschichtetem Metall, Reduktion von
Lichtemissionen und Versickerung von Niederschlagswasser, Gestaltung von Einzäunun-
gen werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan als Maßnahmen zur Vermeidung und
Minimierung beschrieben und begründet.

Sie sichern u.a. eine Mindestbegrünung im Plangebiet, den Schutz der Umweltgüter und
die Qualität des Freiraums.

Die Empfehlungen des Umweltberichts wurden in den Bebauungsplan aufgenommen.

6.9 Versorgungsanlagen und -leitungen
Die Festsetzungen sind Bestandteil der Erschließungsplanung.

6.10 Grundstücksentwässerung
Bei der Grundstücksbebauung sind die Festsetzungen und Hinweise zur Grundstücksent-
wässerung und der Außengebietsentwässerung zu beachten.

7 Begründung der örtlichen Bauvorschriften

7.1 Gestaltungsfestsetzungen
Die festgesetzten Vorgaben zur Gestaltung der Dächer, Fassaden, unbebauten Flächen,
Standplätze für Abfallbehälter, Stützmauern, Einfriedungen und Werbeanlagen sichern
ein harmonisches und spannungsfreies Wohngebiet.

7.2 Stellplatzverpflichtung
Aufgrund des sehr hohen Fahrzeugbestands wird eine Stellplatzverpflichtung in Abhän-
gigkeit zur Wohnungsgröße festgesetzt.

8 Flächenbilanz
Planungsraum 2.913 m² 100 %

Dörfliches Wohngebiet 2.108 m² 72,4 %

überbaubare Fläche 1.232 m² = 42,3 %

Fläche für Ausgleichsmaßnahmen (Grünfläche) 165 m² 5,6 %

Straßenverkehrsfläche 640 m² 22,0 %

Weg 1 110 m²

Weg 2 111 m²

Eisenbahnstraße 419 m
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9 Bodenordnung / Folgeverfahren
Die ausgewiesenen Bauflächen im Planungsraum befinden sich im privaten Eigentum.

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.

10 Auswirkungen des Bebauungsplans
Durch die Realisierung des Bebauungsplans kann der bereits teilweise bebaute Außen-
bereich dem Innenbereich zugeordnet und für das dörfliche Wohnen entwickelt werden.

Damit wird unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, ohne Inanspruchnahme neuer
Flächen, dem dringenden Bedarf an Wohnbauflächen nachgekommen.

11 Verfahrensdaten
Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat 04.11.2025

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 03.04.2025

Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 03.04.2025

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und vom 07.04.2025
Beteiligung der Behörden und TÖB bis 07.05.2025

Entwurfsfeststellung und Offenlagebeschluss im Gemeinderat 03.11.2025

Bekanntmachung der Offenlage 06.11.2025

Beteiligung der Behörden / TÖB und der Öffentlichkeit vom 14.11.2025
bis 15.12.2025

Bekanntmachung erneute Offenlage 18.12.2025

Erneute Öffentlichkeit vom 29.12.2025
bis 05.02.2026

Schlussabwägung und Satzungsbeschluss 23.03.2026

Aufgestellt, Tuttlingen 19.02.2026

kommunalPLAN GmbH
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Nutzung Bestand Fläche m² Bodenwert
Ökopunkte
(m²*Wert*4ÖP)

Bemerkung

Gebäude/ Hofflächen 
versiegelt

260 0,00 0

Straße 419

Pflasterflächen 76 0,33 101 Wasser 0,5, Puffer o,5, Kultpfl: 0

Schotterweg 111 0,67 296 Wasser: 1, Puffer: 1, Kultpfl: 0

Garten, Wiese, unbebaut 2.047 2,67 19.676
Abschlag 10% wg. Bodenmodellierungen, 
Wege, kleinere Lagerflächen

Summen 2.913 20.073

Nutzung Planung Fläche Bodenwert
Ökopunkte
(m²*Wert*4ÖP)

Gebäude/ Hofflächen 
versiegelt (GRZ 0,6+0,2 f. 
Nebenanlagen)

1.686 0,00 0

Wasser: 0,5, Fi/Pu: 1,5,NatBo:1

Straße 419 0,00 0
Schotterwege 221 0,67 592

Gartenflächen, unbebaut 422 2,40 4.047Abschlag 10% wg. Bodenmodellierungen

Grünflächen 165 2,67 1.762

Dachbegrünung ? 1,00 ?
Fläche nicht abschätzbar, ggf. 
nachbilanzieren

Summen 2.913 6.402

Bilanz Boden -13.671  
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Amsel Turdus merula * b x Brutvogel, Nahrungsgast
Buchfink Fringilla coelebs * b x Nahrungsgast
Blaumeise Cyanistes caeruleus * b x Brutvogel, Nahrungsgast
Feldsperling Passer montanus V b x Brutvogel, Nahrungsgast
Fitis Phylloscopus trochilus 3 b x im weiteren Umfeld

Gartengrasmücke Sylvia borin * b x
Brutvogel (Revier im Biotop), 
Nahrungsgast

Girlitz Serinus serinus * b x Brutvogel, Nahrungsgast

Haussperling Passer domesticus V b x
mehrere Brutpaare 
Eisenbahnstraße 2

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * b x Brutvogel, Nahrungsgast
Kohlmeise Parus major * b x Brutvogel, Nahrungsgast
Kleiber Sitta europaea * b x Brutvogel, Nahrungsgast
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * b x Brutvogel, Nahrungsgast
Rabenkrähe Corvus corone * b x Nahrungsgast

Star Sturnus vulgaris * b x
mehrere Brutpaare 
Eisenbahnstraße 2

Stieglitz Carduelis carduelis * b x Nahrungsgast
Türkentaube Streptopelia decaocto * b x Nahrungsgast
Zilpzalp Phylloscopus collybita * b x Sänger außerhalb BP
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1 Aufgabenstellung 

In Wurmlingen ist die 2. ���Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P�������•�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�•���c���Œ���•���v�����Œ�P�^���À�}�Œ�P���r
sehen. Im Rahmen des laufenden FNP- und Bebauungsplanverfahrens sind die 
Schallimmissionen zu ermitteln, die auf das Bebauungsplangebiet einwirken, 
diese sind im Einzelnen:  

o Straßenverkehr (Bundesstraße B 14 und Obere Hauptstraße) 

o Schienenverkehr (Strecke Stuttgart - Singen) 

o Gewerbe 

Die Auswirkungen des neuen Plangebiets auf bestehende Wohnbebauung wird 
ebenfalls betrachtet. Dies wird verbalargumentativ abgehandelt.  

Die Beurteilung der Situation erfolgt im Bebauungsplanverfahren grundsätzlich 
nach DIN 180051,2. Zusätzlich wird je nach Lärmart die hierfür im Immissions-
schutzrecht vorgesehene Berechnungs- und Beurteilungsgrundlage ergänzend 
herangezogen. Beim Verkehrslärm ist dies die Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV)3 �µ�v�����(�º�Œ���'���Á���Œ�����o���Œ�u�����]�����cTechnische Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm�  ̂ (TA Lärm)4. Bei Überschreiten der gültigen Orientierungs-, Richt- 
bzw. Grenzwerte sind Schallschutzmaßnahmen zu konzipieren.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben und Betrei-
berangaben sowie Bestimmung der Abstrahlung aller relevanten Schall-
quellen 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Ori-
entierungs-/Richt-/Grenzwerte 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse  

 
1 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau �t Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 
2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Bebauungsplan �cErbsenberg 2. Erweiterung�^�� �����Œ��Gemeinde Wurmlingen, 
Maßstab 1:500, digital, Stand 19.02.2026. 

o Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige 
Landesstraßen in Baden-Württemberg, Hrsg. RP Tübingen, Abt. 9 Landes-
stelle für Straßentechnik i. A. des Ministeriums für Verkehr und Infrastruk-
tur BW, Bearbeiter: DTV-Verkehrsconsult GmbH Aachen, Stand Mai 2023. 

o Verkehrskenndaten zur Oberen Hauptstraße durch den Auftraggeber, per 
Mail am 20.06.2024. 

o Zugdaten der Strecke 4600, Streckenabschnitt Rietheim-Weilheim bis 
Wurmlingen Nord, km 145,3 - km 147,2, Deutsche Bahn AG, 01.07.2024. 

o Angaben zur Auslastung seitens des Betreibers. 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-
arbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akusti-
schen Rückfahrwarneinrichtungen. 

o Bischopink, Olaf; Külpmann, Christoph; Wahlhäuser, Jens (2021): Der sach-
gerechte Bebauungsplan. Bonn: vhw Verlag. 

o Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (2006) - 4 A 1075.04. 

o DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechni-
sche Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 2023. 

o DIN 18005 Schallschutz im Städtebau �t Grundlagen und Hinweise für die 
Planung. 2023. 

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; 
Schalltechnische Orientierung für städtebauliche Planung. 1987. 

o DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung. 2002. 

o DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 

o DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräu-
schimmissionen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmun-
gen. 2006. 



Schalltechnische Untersuchung 
���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c���Œ���•���v�����Œ�P���î�X�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P�^ in Wurmlingen 

3908/t1 - 19. Februar 2026   3 

o DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik �t Berechnung der akustischen Eigenschaf-
ten von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften �t Teil 4: Schallübertragung 
von Räumen ins Freie (ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-
4:2017. 2017. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Krämer, Erich; Kämpfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Be-
richt Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissio-
nen von Tankstellen. Wiesbaden: HLfU. 

o Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-
chermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

o Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018): 
Städtebauliche Lärmfibel - Hinweis für die Bauleitplanung. 

o Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (2008) - 7 D 34/07.NE. 

o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz 
der RLS-90 mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Aus-
gabe 2019. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 
getreten am 9. Juni 2017. 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

o Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen; Senatsverwaltung 
für Umwelt Verkehr und Klimaschutz (2021): Berliner Leitfaden. Lärm-
schutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021. Berlin. 

o VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976. 

o VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. 
1987. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für alle 
Lärmarten.  

o Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 stellen die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV3 für den Verkehrslärm ein weiteres Abwä-
gungskriterium dar.  

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 
TA Lärm4 heranzuziehen. Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des BIm-
SchG. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, es 
sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren Anfor-
derungen eingehalten werden können. 

Die Richtwerte der TA Lärm entsprechen weitestgehend den Orientierungswer-
ten der DIN 18005. Durch die Berücksichtigung von besonders schutzbedürfti-
gen Stunden (Ruhezeiten) und die Betrachtung der lautesten Nachtstunde, lie-
gen die Anforderungen der TA Lärm über denen der DIN 18005 und stellen die 
�c�•�š�Œ���v�P���Œ���^�������µ�Œ�š���]�o�µ�v�P�•�P�Œ�µ�v���o���P���������Œ�X 

  

 
1 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau �t Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 
2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Das Beiblatt 1 der DIN 180051 enthält schalltechnische Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung.  

Tabelle 1 �t Orientierungswerte der DIN 18005  

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 65 55 / 50 

Kerngebiete (MK) 63 / 60 53 / 45 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohn-
gebiete (MDW), Mischgebiete (MI), 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

Bei zwei Orientierungswerten gilt der jeweils niedrigere Wert für Industrie-, Ge-
werbe- und Freizeitlärm sowie Geräusche von vergleichbaren öffentlichen An-
lagen, der höhere für Verkehrslärm.  

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese 
Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen 
Lärmquelle begründen. 

  

 
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau �t Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 
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3.2 Weitere Abwägungskriterien im Bebauungsplanverfahren 

Neben den Orientierungswerten der DIN 180051 stellen die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV2 ein weiteres Abwägungskriterium für die verkehrlichen 
Schallimmissionen �����Œ�X�����]�����c�^�š�����š�������µ�o�]���Z�����>���Œ�u�(�]�����o�^3 führt hierzu folgendes 
aus:  

Für die Abwägung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan ist die 
16. BImSchV insofern von inhaltlicher Bedeutung, als bei Überschreitung von 
�c�^���Z���o�o�š�����Z�v�]�•���Z���v�� �K�Œ�]���v�š�]���Œ�µ�v�P�•�Á���Œ�š���v�^�� �����Œ�� ���/�E�� �í�ô�ì�ì�ñ-1 Beiblatt 1 mit den 
Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV eine weitere Schwelle, nämlich die Zu-
mutbarkeitsgrenze ���Œ�Œ���]���Z�š���Á�]�Œ���X�^ 

Tabelle 2 �t Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, urbane 
Gebiete 

64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

Zur Problematik der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren im Zusam-
menhang mit der Anwendung der DIN 18005 führen Bischopink et al. (2021)4 
außerdem folgendes aus: �c�t���Œ�����v�������Œ���]�š�•���À�}�Œ�����o���•�š���š���������Œ���]���Z�����º�����Œ�‰�o���v�š�U�����]����
(auch) zum Wohnen genutzt werden, können die Werte der DIN 18005 häufig 
nicht eingehalten werden. Dann muss die Planung zumindest sicherstellen, dass 
keine städtebaulichen Missstände auftreten bzw. verfestigt werden. In der 
Rechtsprechung des BVerwG hat sich die Tendenz abgezeichnet, die Schwelle 
zur Gesundheitsgefahr, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen 

 
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2018): Städtebauliche Lärm-
fibel - Hinweis für die Bauleitplanung. 

4 Bischopink, Olaf; Külpmann, Christoph; Wahlhäuser, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag. 
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greifen, bei einem Dauerschallpegel von 70 dB(A) am Tag [und 60 dB(A) nachts] 
anzusetzen�^�X 

Zu Außenwohnbereichen (AWB) wird darüber hinaus folgendes ausgeführt: �c�•�µ��
den Außenwohnbereichen gehören insbesondere Terrassen, Balkone und in 
ähnlicher Weise zu Aufenthaltszwecken nutzbare Außenanlagen. Diese sind al-
lerdings nur tagsüber schutzwürdig, da sie nachts nicht zum dauernden Aufent-
halt von Menschen zu dienen pflegen. Hier können im Einzelfall auch höhere 
Werte als 55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, denn das Wohnen im 
Freien ist nicht im gleichen Maße schutzwürdig wie das an die Gebäudenutzung 
�P�����µ�v�����v�����t�}�Z�v���v�X�^  

Gemäß der Urteile 4 A 1075.04 des Bundesverwaltungsgerichts1 und 
7 D 34/07.NE des Oberverwaltungsgerichts NRW2 ist eine angemessene Nut-
zung von Außenwohnbereichen nur gewährleistet, wenn diese einem Dauer-
schallpegel ausgesetzt sind, der 62 dB(A) tags nicht überschreitet. Dieser Wert 
markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare Störungen der Kommunikation 
und der Erholung nicht zu erwarten sind und erhebliche Belästigungen unter 
lärmmedizinischen Aspekten vermieden werden.  

Es wird empfohlen, 62 dB(A) als Schwellenwert zum Schutz von Außenwohnbe-
reichen heranzuziehen.  

  

 
1 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (2006) - 4 A 1075.04. 
2 Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (2008) - 7 D 34/07.NE. 
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3.3 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der gewerblichen Schallimmissionen werden die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 her-
angezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Be-
triebes nicht überschritten werden: 

Tabelle 3 �t Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 
22 und 6 Uhr maßgeblich. 

  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.4 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen. Gemäß Bebauungsplan1 wird das Plangebiet 
als dörfliches Wohngebiet (MWD) eingestuft.  

Abbildung 1 �t Bebauungsplan �c���Œ���•���v�����Œ�P���î�X�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P�^ 1  

  

 
1 Bebauungsplan �c���Œ���•���v�����Œ�P���î�X�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P�^�������Œ���'emeinde Wurmlingen, Maßstab 1:500, di-

gital, Stand 19.02.2026. 
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3.5 Zusammenfassung der zulässigen Werte 

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Orientierungs-, Immissionsricht-, 
bzw. Immissionsgrenzwerte für dörfliche Wohngebiete sowie allgemeine 
Schwellenwerte dargestellt.  

Tabelle 4 �t Orientierungs-, Immissionsricht- und Immissionsgrenzwerte sowie 
allgemeine Schwellenwerte 

Regelwerk Zulässige Werte für dörfliche Wohngebiete in 
dB(A)  

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

DIN 18005 (Verkehr / Gewerbe) 60 50 / 45 1 

TA Lärm 602 452,3 

16. BImSchV 642 542 

Schwellenwert Außenwohnbe-
reiche 

62 - 

Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefährdung 

70 60 

 

  

 
1 Der höhere Wert gilt für Verkehrsimmissionen, der niedrigere für die anderen Lärmarten. 
2 Für dörfliche Wohngebiete gibt es weder Immissionsgrenz- noch Immissionsrichtwerte. Es 

werden hilfsweise die Grenz- bzw. Richtwerte für Dorf- und Mischgebiete herangezogen. 
Diese bilden am ehesten das Schutzniveau eines dörflichen Wohngebiets ab.  

3 Maßgeblich ist die lauteste Nachtstunde. 
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4 Örtliche Situation und Berechnungsgrundlagen 

Am nördlichen Ortsausgang von Wurmlingen ist die 2. Erweiterung des Bebau-
�µ�v�P�•�‰�o���v�•���c���Œ���•���v�����Œ�P�^���À�}�Œ�P���•���Z���v�X�� 

Nördlich des Plangebiets befindet sich die Bundesstraße B 14, sowie östlich die 
Obere Hauptstraße. Direkt östlich angrenzend an des Plangebiet verläuft zu-
dem die Schienenstrecke Nr. 4600 (Bundesbahnlinie Stuttgart-Singen). 

�^�º���o�]���Z�������•���'���o�š�µ�v�P�•�����Œ���]���Z�•���]�•�š�������•���'���Á���Œ�����P�����]���š���c�h�v�š���Œ�u�����Œ���•���v�����Œ�P�^�����v�r
gesiedelt. Im nördlichen Randbereich, angrenzend an das Plangebiet, befinden 
sich eine Tierarztpraxis, ein Gebäude für Personal Fitness Training sowie die La-
gerhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs. Zudem befindet sich etwa 
100 m nördlich eine Kfz-Fachwerkstatt.  

Abbildung 2 �t Luftbild, Übersicht der örtlichen Situation1 

 

  

 
1 Quelle Hintergrundkarte: LGL, www.lgl-bw.de. 
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Im Rahmen einer Betriebserhebung der Kfz-Fachwerkstatt in Unterm Erbsen-
berg 5 wurden folgende Randbedingungen und Schallquellen für die schalltech-
nische Untersuchung in die Berechnungen aufgenommen: 

o Öffnungszeiten: Mo-Fr 1800 bis 2200 Uhr, Sa 800 bis 1200 Uhr (max. 4 h tags) 

o Arbeiten innerhalb der Werkstatt (Karosseriearbeiten, Schweißen, Reifen- 
und Ölwechsel o. Ä.), für max. 4 h tags bei durchgehend geöffneten Toren 

o Arbeiten im Hof mittels Schlagschrauber tags 

o Lieferverkehr:  

�x max. 3 Transporter pro Tag zur Teilelieferung 

�x max. 1 Transporter pro Tag zur Reifenlieferung1 

�x max. 1 Lkw pro Tag zur Altölentsorgung2 

o Kundenverkehr: max. 6 Kunden tags (davon max. 2 Kunden für die Werk-
statt und 4 Kunden für Rückfragen, Terminvereinbarungen o. Ä.) 

Die Lage der gewerblichen Schallquellen der Kfz-Fachwerkstatt ist in der nach-
folgenden Abbildung dargestellt. 

Abbildung 3 �t Lage der Schallquellen Kfz-Fachwerkstatt, tags 

 

 
1 Die Reifenlieferung findet i. d. R. max. 2x pro Woche statt.  
2 Die Entsorgung von Altöl findet i. d. R. 1x pro Jahr statt.  
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Für die rechtskräftigen Gewerbegebietsflächen südlich des Plangebiets wird die 
Schallabstrahlung in Anlehnung an die Anhaltswerte der DIN 180051,2 pauschal 
berücksichtigt.  

Für die bestehenden Gewerbegebietsflächen wird dementsprechend jeweils 
ein durchgehender flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² 
tags (6.00 bis 22.00 Uhr) angesetzt. 

Um der bereits vorliegenden Mischnutzung in der Umgebung (Gewerbe und 
Wohnen) Rechnung zu tragen wird nachts (2200 �t 600 Uhr) entgegen den An-
haltswerten der DIN 18005 ein um 10 dB abgeminderter flächenbezogener 
Schallleistungspegel von 50 dB(A)/m² angesetzt. 

  

 
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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5 Bildung der Beurteilungspegel 

5.1 Verfahren 
5 Straßenverkehr (RLS-19) 

Emissionsberechnung 

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspe-
gel. Die Beurteilungspegel wurden für den Tag (von 600 bis 2200 Uhr) und die 
Nacht (2200 bis 600 Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach 
den RLS-191 werden bei einer zweistreifigen Straße Linienschallquellen in 0,5 m 
über den Mitten dieser Fahrstreifen angenommen. Stehen drei oder vier Fahr-
streifen in eine Fahrtrichtung zur Verfügung wird die Linienschallquelle 0,5 m 
über der Trennlinie zwischen den beiden äußersten Fahrstreifen angenommen. 
Bei fünf oder mehr Fahrstreifen liegt die Linienschallquelle 0,5 m über der Mitte 
des zweitäußersten Fahrstreifens.  

In die Berechnung der Schallemissionen des Straßenverkehrslärms gehen ein: 

o die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und die Nacht, ermittelt aus 
der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) 

o die Lkw-Anteile (> 3,5 t) für Lkw ohne Anhänger und Busse (Lkw1) für Tag 
und Nacht 

o die Lkw-Anteile (> 3,5 t) für Lkw mit Anhänger (Lkw2) für Tag und Nacht  

o die zulässigen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw 

o die Steigung und das Gefälle der Straße 

o die Korrekturwerte für den Straßendeckschichttyp 

Verkehrskennwerte 

Westlich des Bebauungsplangebiets verläuft die Obere Hauptstraße und nörd-
lich die Bundesstraße B 14. Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt 
anhand der RLS-19. Die Verkehrszahlen der B 14 wurden dem Verkehrsmonito-
ring 20192 (Zählstelle Nr. 8018 1101) entnommen, die der Oberen Hauptstraße 
wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt3.  

  

 
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der 

Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
2 Verkehrsmonitoring 2019: Amtliches Endergebnis für 1-bahnige, 2-streifige Landesstraßen in 

Baden-Württemberg, Hrsg. RP Tübingen, Abt. 9 Landesstelle für Straßentechnik i. A. des Mi-
nisteriums für Verkehr und Infrastruktur BW, Bearbeiter: DTV-Verkehrsconsult GmbH 
Aachen, Stand Mai 2023. 

3 Verkehrskenndaten zur Oberen Hauptstraße durch den Auftraggeber, per Mail am 
20.06.2024. 
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Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) wurde unter der Annahme einer 
jährlichen Steigerung von 1 % auf das Prognosejahr 2035 (bei gleichbleibendem 
Schwerverkehrsanteil) hochgerechnet. Den Berechnungen liegen folgende 
Kennwerte zugrunde:  

Tabelle 5 �t Verkehrskennwerte Prognosejahr 2035 

Straße DTV *  SV-Anteil**  

Lkw1 
tags / nachts 

SV-Anteil**  

Lkw2 
tags / nachts 

Motorrad-
Anteil 

tags / nachts 

Geschwin-
digkeit 

Pkw / Lkw1,2 

Kfz/24 h % %  km/h 

B 14 19.700 1,7 / 1,8 1,6 / 2,3 4,0 / 1,8 
100 / 80 

70 / 70 

Kreisverkehr1 9.850 1,7 / 1,8 1,6 / 2,3 4,0 / 1,8 70 / 702 

Obere Hauptstraße 3.400 2,1 / 0,9 0,5 / 0,2 - / -3 
50 / 50 

70 / 70 
*Durchschnittlicher täglicher Verkehr, **  Schwerverkehrsanteil nach Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2  

Straßendeckschicht 

Die Straßenoberfläche geht mit einem Korrekturwert von �r 0 dB(A) in die Be-
rechnungen ein. 

Steigungen und Gefälle 

Für die Fahrzeuggruppe der Pkw treten Gefälle < -6 % und Steigungen > 2 % auf, 
so dass gemäß RLS-19 Zuschläge zu vergeben sind. 

Für die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 treten Gefälle < -4 % und Steigungen 
> 2 % auf, so dass gemäß RLS-19 Zuschläge zu vergeben sind.  

Mehrfachreflexionen 

Ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen gemäß RLS-19 wurde vergeben. 

Knotenpunkte 

In den relevanten Abschnitten ist ein Kreisverkehr vorhanden. Dementspre-
chend wurde eine Knotenpunktkorrektur gemäß RLS-19 vorgenommen.  

 
1 Für den Kreisverkehr wird die Hälfte des DTV der B 14 bei gleichbleibendem Schwerverkehrs-

anteil angesetzt.  
2 Die berücksichtigte Geschwindigkeit entspricht der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der B 14 

in diesem Bereich.  
3 Die übermittelten Daten enthielten keine Angaben zu Motorrädern.  
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5.2 Verfahren 
5 Schienenverkehr 

Emissionsberechnung 

Der Beurteilungspegel für Schienenwege ist nach Anlage 2 zu § 4 der 16. BIm-
SchV1 (Schall 03)2 zu berechnen. Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt 
getrennt für den Tag- (600 bis 2200 Uhr) und den Nachtzeitraum (2200 bis 
600 Uhr). In die Berechnungen der Beurteilungspegel gehen ein: 

o Anzahl der Züge tags und nachts 

o Anzahl der Fahrzeugeinheiten pro Zug 

o Fahrzeugarten, Achsenanzahl und Bremsenart 

o Geschwindigkeiten 

o Fahrbahn- und Brückenarten 

o Fahrflächenzustand 

o Kurvenfahrgeräusche und sonstige auffällige Eisenbahngeräusche 

Verkehrskennwerte 

Die nachfolgend aufgeführten Verkehrszahlen der Strecke 4600 im Bereich 
Wurmlingen entstammen den Angaben der Deutschen Bahn AG3 für den ge-
genwärtigen Betrieb (2024) sowie das Prognosejahr 2030.  

  

 
1 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

2 Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03), Anlage 2 zur 16. BImSchV. 
3 Zugdaten der Strecke 4600 (Prognose), Streckenabschnitt Rietheim-Weilheim bis Wurmlingen 

Nord, km 145,3 - km 147,2, Deutsche Bahn AG, 01.07.2024. 
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Tabelle 6 �t Verkehrskennwerte Strecke 4600 

Zugarten Bereich Anzahl 
(Summe) 

 
tags / nachts 

Streckenhöchst-
geschwindigkeit 

 
km/h 

Gegenwärtiger Betrieb 2024 

Güterzug (GT)  

Intercity (IC) 

Regionalzug (RB, RE) 

Rietheim-Weilheim bis 
Wurmlingen Nord 

(km 145,3 - km 147,2) 
57 / 3 140 

Künftiger Betrieb 2030 

Güterzug (GT)  

Intercity (IC) 

Regionalzug (RB, RE) 

Grundlast 

Rietheim-Weilheim bis 
Wurmlingen Nord 

(km 145,3 - km 147,2) 
73 / 22 140 

 

 

�/�u�� �^�]�v�v���� ���]�v���•�� �c�t�}�Œ�•�š�� �����•���^-Szenarios wird für die Berechnungen der maxi-
male Fall (Prognosejahr 2030) angenommen.  

Die genauen Verkehrskennwerte können den Anlagen A6 bis A7 entnommen 
werden.  
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5.3 �s���Œ�(���Z�Œ���v��
5���d�����>���Œ�u 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-
�(���Z�Œ���v���c�����š���]�o�o�]���Œ�š�����W�Œ�}�P�v�}�•���^�����Œ�u�]�š�š���o�š�X���•�µ�Œ�������•�š�]�u�u�µ�v�P�������Œ���l�º�v�(�š�]�P���v���^�]�š�µ���r
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens des Betreibers erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 
die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-
genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

�>�Œ���A���í�ì���|���o�P
e
�í
�d�Œ

��
Í �d�i���|���í�ì
�ì�U�í
k�>�����‹�U�i���r�����u���š���=���<�d�U�i���=���<�/�U�i���=���<�Z�U�i
o

�E

�i�A�í


i dB(A) 

Mit:  
 

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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5.4 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen  

5.4.1 Kfz-Fachwerkstatt 

Innenpegel 

Für die Werkstatt wird erfahrungsgemäß ein mittlerer Innenpegel von 75 dB(A) 
tags über eine Dauer von 4 Stunden angesetzt. 

Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Nach Anhang A.2.3.3 der TA Lärm1 ist für die Ermittlung der Schallabstrahlung 
über die Außenbauteile die VDI 25712 heranzuziehen, diese wurde jedoch im 
Oktober 2006 zurückgezogen. Aus diesem Grund wurde die Schallabstrahlung 
der Außenbauteile anhand der DIN EN 12354-43 ermittelt. 

Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile berechnen 
sich frequenzabhängig nach: 

LWA = Lp,in - Cd - �Z�[���=���í�ì���o�P���~�^�l�^0) dB(A) 

Mit: 
 

LWA anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil Innen 

Cd Diffusitätsterm, hier 3 dB: 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflek-
tierender Oberfläche 6 dB 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absor-
bierender Oberfläche 3 dB 

o Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durch-
schnittliches Industriegebäude) vor reflektierender Oberfläche 
5 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-
strahlende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976. 
3 DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik �t Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 

aus den Bauteileigenschaften �t Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie (ISO 12354-
4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017. November 2017. 
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o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-
strahlende Schallquellen vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

�Z�[ Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

S/S0 Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1m2 

Schalldämmung 

Für die Werkstatt werden folgende Schalldämm-Maße Rw angesetzt:  

o Fassaden, Dach  Rw = 20 dB  

o Öffnungen   Rw = 0 dB  

(Schallquellen im Rechenmodell: Werkstatt-Fassade + Himmelsrichtung / 
Dach / Tor 1/2) 

Pkw Fahrwege 

Für die Zu- und Abfahrt der 6 Pkw (Kunden) auf bzw. vom Hof wurde pro Fahrt 
ein längenbezogener Schallleistungspegel von 49,7 dB(A) 1 je Meter angesetzt.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Pkw Fahrweg) 

Lkw Rangieren 

Der Lkw-Rangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie Rangie-
ren, Betriebsbremsen, Türenschlagen, Anlassen sowie dem Einsatz von akusti-
schen Rückfahrwarneinrichtungen zusammen. Diese Einzelereignisse wurden 
im Rechenmodell unter Berücksichtigung der Anzahl und Einwirkzeit der Ereig-
nisse zu einer Flächenschallquelle mit einem anlagenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 89,5 dB(A) zusammengefasst (vgl. folgende Tabelle). Es wurde 
insgesamt ein Lkw (zur Altöl-Abholung) mit einem Rangiervorgang berücksich-
tigt.  

  

 
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der 

Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
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Tabelle 7 �t Teilpegel des Rangiervorgangs für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 

LWA
1
 

 
dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 2 Min. 99 -14,8 84,2 

Betriebsbremse 2 5 Sek. * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 Sek. *  100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 1 Min. 1042 -17,8 86,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 89,5 dB(A) 

*  Bezogen auf einen �c�ñ-Sekunden-�d���l�š�^�U�������u�]�š���Á�]�Œ�����À�}�v���À�}�Œ�v�Z���Œ���]�v�����]�����/�u�‰�µ�o�•�Z���o�š�]�P�l���]�š�������Œ�º���l�•�]���Z�š�]�P�š�X 

(Schallquelle im Rechenmodell: Lkw Rangieren) 

Transporter Rangieren 

Im Tagzeitraum findet die Belieferung des Betriebs (Reifen, Teile) mittels max. 
4 Transportern (Sprinter-Klasse) statt.  

Der Transporter-Rangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie 
Rangieren, Türenschlagen und Anlassen zusammen. Diese Einzelereignisse 
wurden im Rechenmodell unter Berücksichtigung der Anzahl und Einwirkzeit 
der Ereignisse zu einer Flächenschallquelle mit einem anlagenbezogenen 
Schallleistungspegel von 78,3 dB(A) zusammengefasst (vgl. folgende Tabelle). 
Pro Transporter wurde jeweils ein Rangiervorgang berücksichtigt.  

  

 
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

2 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-
warneinrichtungen. 
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Tabelle 8 �t Teilpegel des Rangiervorgans für 1 Transporter 

 An-
zahl 

Einwirk-
zeit je  

Ereignis 

LWA 

 

dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

 dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Rangieren Transporter 1 2 Min. 89 -14,8 74,2 

Türenschlagen 2 5 Sek. * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 78,3 dB(A) 

*  �����Ì�}�P���v�����µ�(�����]�v���v���c�ñ-Sekunden-�d���l�š�^�U�������u�]�š���Á�]�Œ�����À�}�v���À�}�Œ�v�Z���Œ���]�v�����]�����/�u�‰�µ�o�•�Z���o�š�]�P�l���]�š�������Œ�º���l�•�]���Z�š�]�P�š�X 

(Schallquelle im Rechenmodell: Transporter Rangieren) 

Außentätigkeiten 

Im Außenbereich der Werkstatt wird tags mit Schlagschrauber o. Ä. gearbeitet. 
Hierfür wird eine Punktschallquelle mit einem anlagenbezogenen, impulsbe-
hafteten Schallleistungspegel LWAT, 1h von 70,2  B(A)1, 2 für 80 Vorgänge3 tags an-
gesetzt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Außentätigkeiten) 

5.4.2 Gewerbe pauschal  

Für die bestehenden Gewerbegebietsflächen wird ein durchgehender flächen-
bezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m² tags und 50 dB(A)/m² nachts 
angesetzt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Gewerbe Süd pauschal) 

 

  

 
1 Krämer, Erich; Kämpfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Bericht Nr. L 4054 zur 

Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen. Wiesbaden: HLfU. 
2 Die Umrechnung des LWA, max gemäß 1 auf den LWA.1h erfolgt mit einer Dauer von 5 Sekunden.  
3 Für den Reifenwechsel werden 2 Pkw à 5 Schrauben à 4 Räder à 2 Vorgänge (Schraube rein 

und raus) berücksichtigt.  
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5.5 Spitzenpegel 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit 
folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse zu rechnen: 

o Türenschlagen Pkw    97,5 dB(A)1 

o Nebengeräusche Transporter  100 dB(A)1 

o Betriebsbremse Lkw    108 dB(A)2 

o Schlagschrauber    98,8 dB(A)3 

  

 
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-
missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

3 Krämer, Erich; Kämpfer, Helmut; Weiser, Karsten (1999): Technischer Bericht Nr. L 4054 zur 
Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen. Wiesbaden: HLfU. 
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5.6 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPLAN auf der Basis 
der RLS-191 (Straße), der Schall 032,3 (Schiene) und der DIN ISO 9613-24 (Ge-
werbe). Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 
bis zur 2. Reflexion (Straße) bzw. 3 Reflexion (Schiene, Gewerbe) 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption 

o Pegeländerungen aufgrund der Bodendämpfung, es wird für den gesamten 
Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,4 (0,0 = schallhart; 1,0 = schall-
weich) berücksichtigt (Gewerbe) 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen) 

o schallausbreitungsbegünstigende Bedingungen entsprechend der verwen-
deten Regelwerke (z. B. einen leichten Mitwind und /  oder Temperaturin-
version)  

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 
���]�v���Œ���c�t�}�Œ�•�š�������•���^-Betrachtung mit 0 dB(A) angesetzt. (Gewerbe) 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Höhe von 5 m über Gelände 
(ca. 1. OG) wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet 
berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) 
bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtö-
nen die Orientierungswerte der DIN 18005 für dörfliche Wohngebiete (MWD) 
bzw. die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für Dorf- und Mischgebiete 
(MD/MI) in Anlehnung an dörfliche Wohngebiete überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-
onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.  

 
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der 

Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
2 Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03), Anlage 2 zur 16. BImSchV 
3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

4 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-
rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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5.7 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnisse 
der schalltechnischen Untersuchung: 

o Die Angaben zu den Emissionsansätzen basieren auf einer Maximalauslas-
�š�µ�v�P���~�c�torst C���•���-̂Ansatz): 

�x Die Emissionsansätze für die Lkw- und Verladetätigkeiten wurden dem 
�c�d�����Z�v�]�•���Z���v�� �����Œ�]���Z�š�� �Ì�µ�Œ�� �h�v�š���Œ�•�µ���Z�µ�v�P�� �����Œ�� �>kw- und Ladegeräusche 
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Spe-
���]�š�]�}�v���v�^���•�}�Á�]���������u���c�d�����Z�v�]�•���Z���v�������Œ�]���Z�š���Ì�µ�Œ���h�v�š���Œ�•�µ���Z�µ�v�P�������Œ���'���r
räuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Ver-
���Œ���µ���Z���Œ�u���Œ�l�š���v�^�� ���v�š�v�}�u�u���v�X�� �����Œ�]�v�� �Á���Œ�����v�� �l���]�v���� ���v�P�������v�� �Ì�µ�Œ��
�c�Y�µ���o�]�š���š�^���P���u�����Z�š�U���•�]�����o�]���P���v���������Œ�����Œ�(���Z�Œ�µ�v�P�•�P���u���˜�����µ�(�������Œ���c�•�]cheren 
�^���]�š���^�X 

�x Den Lkw wird unterstellt, dass diese beim Rückwärtsfahren/-rangieren 
akustische Rückfahrwarneinrichtungen einsetzen. 

�x Der Lkw zur Altöl-Abholung kommt nur etwa 1x pro Jahr. 

�x Der Transporter zur Reifenlieferung kommt nur etwa 2x pro Woche.  

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-Programm 
SoundPLAN in der aktuellen Version (9.0) durchgeführt. Das Programm er-
füllt die Qualitätsanforderungen der DIN 456871. 

Mit den gewählten Ansätzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermittel-
ten Beurteilungspegel an der oberen Grenze der zu erwartenden Schallimmis-
sionen.  

 
1 DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im 

Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Mai 2006. 



Schalltechnische Untersuchung 
���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c���Œ���•���v�����Œ�P���î�X�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P�^ in Wurmlingen 

3908/t1 - 19. Februar 2026   26 

6 Ergebnisse und Beurteilung 

6.1 Verkehrslärm 

Die Beurteilung des Straßen- und Schienenverkehrs erfolgt anhand der 
DIN 180051. Für dörfliche Wohngebiete werden Orientierungswerte von tags 
60 dB(A) und nachts 50 dB(A) herangezogen.   

Als weiteres Abwägungskriterium können die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV2 (64 dB(A) tags, 54 dB(A) nachts) herangezogen werden3. Diese 
Grenzwerte stellen die Schwelle der Zumutbarkeit dar. Die sogenannte 
�c�^���Z�Á���o�o���������Œ���'���•�µ�v���Z���]�š�•�P���(���Z�Œ�^ 4, bei der verfassungsrechtliche Schutzanfor-
derungen greifen, wird bei Dauerschallpegeln von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts angesetzt.  

6.1.1 Straße 

Durch den Straßenverkehr treten folgende Beurteilungspegel an den Baufens-
tern im Plangebiet auf:  

Tabelle 9 �t Beurteilungspegel an den Baufenstern im Plangebiet, ausgewählte 
Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel 

dB(A) 

Orientierungs-
wert 

dB(A) 

Über- 
schreitung 

dB 

 tags / nachts 

IO 1 2.OG 61 / 53 

60 / 50 

1 / 3 

IO 2 2.OG 61 / 53 1 / 3 

IO 3 1.OG 62 / 54 2 / 4 

IO 4 2.OG 60 / 51 - / 1 

IO 5 1.OG 59 / 51 - / 1 

 
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Für dörfliche Wohngebiete gibt es weder Immissionsgrenz- noch Immissionsrichtwerte. Es 
werden hilfsweise die Grenz- bzw. Richtwerte für Dorf- und Mischgebiete herangezogen. 
Diese bilden am ehesten das Schutzniveau eines dörflichen Wohngebiets ab.  

4 Bischopink, Olaf; Külpmann, Christoph; Wahlhäuser, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag. 
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Die Beurteilungspegel durch den Straßenverkehr betragen bis 62 dB(A) tags 
und bis 54 dB(A) nachts am Rand der Baufenster. Die Orientierungswerte der 
DIN 18005 werden tags bis 2 dB und nachts bis 4 dB überschritten. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Zumutbarkeitsschwelle) werden tags einge-
halten und nachts erreicht. Die Schwelle der Gesundheitsgefahr wird tags und 
nachts eingehalten. Es sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die detaillierten Ergebnisse können den Anlagen A19 bis A20 entnommen wer-
den. Die Pegelverteilung ist in den Karten 1 und 2 dargestellt.  

6.1.2  Schiene 

Es treten folgende Beurteilungspegel an den Baufenstern im Plangebiet auf:  

Tabelle 10 �t Beurteilungspegel an den Baufenstern im Plangebiet, ausgewählte 
Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel 

dB(A) 

Orientierungs-
wert 

dB(A) 

Über- 
schreitung 

dB 

 tags / nachts 

IO 1 2.OG 67 / 67 

60 / 50 

7 / 17 

IO 2 1.OG 69 / 69 9 / 19 

IO 3 1.OG 70 / 69 9 / 19 

IO 4 2.OG 68 / 68 8 / 17 

IO 5 2.OG 67 / 66 6 / 16 

Die Beurteilungspegel durch den Schienenverkehr betragen bis 70 dB(A) tags 
und nachts. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tags bis 10 dB und 
nachts bis 19 dB überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Zu-
mutbarkeitsschwelle) werden tags bis 6 dB und nachts bis 15 dB überschritten. 
Die Schwelle der Gesundheitsgefahr wird tags erreicht und nachts bis 9 dB 
überschritten. Es sind erhebliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die detaillierten Ergebnisse können den Anlagen A19 bis A20 entnommen wer-
den. Die Pegelverteilung ist in den Karten 3 und 4 dargestellt.  
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6.2 Gewerbe 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Es treten 
folgende Beurteilungspegel an den Baufenstern im Plangebiet auf:  

Tabelle 11 �t Beurteilungspegel an den Baufenstern im Plangebiet, ausgewählte 
Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel 

dB(A) 

Immissions-
richtwert2 

dB(A) 

Über- 
schreitung 

dB 

 tags / nachts 

IO 1 2.OG 42 / 31 

60 / 45 

- / - 

IO 2 2.OG 44 / 34 - / - 

IO 3 1.OG 45 / 35 - / - 

IO 4 2.OG 49 / 39 - / - 

IO 5 2.OG 52 / 42 - / - 

Die Beurteilungspegel durch das umliegende Gewerbe betragen bis 52 dB(A) 
tags und bis 42 dB(A) nachts. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden 
tags und nachts eingehalten. Es sind keine Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich. 

Die detaillierten Ergebnisse können den Anlagen A12 bis A18 entnommen wer-
den. Die Pegelverteilung ist in den Karten 5 und 6 dargestellt.  

Spitzenpegel 

An den Baufenstern werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 61 dB(A) 
tags im dörflichen Wohngebiet erreicht. Die Forderung der TA Lärm, dass Ma-
ximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und 
nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen (dörfliche Wohngebiete 
in Anlehnung an Misch- und Dorfgebiete 90 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts), 
wird erfüllt. Nachts kommt es voraussichtlich zu keinen Pegelspitzen im Freien.  

  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Bischopink, Olaf; Külpmann, Christoph; Wahlhäuser, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag. 
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6.3 Gesamtlärmbetrachtung 

Entsprechend der einschlägigen Regelwerke wurden die Schallimmissionen der 
einzelnen Geräuscharten getrennt erfasst und den jeweiligen Orientierungs-, 
Richt- und Grenzwerten gegenübergestellt. Im Zuge der Abwägung im Bebau-
ungsplanverfahren ist die Gesamtbelastung im Einzelfall jedoch durchaus ab-
wägungsrelevant. Dies gilt insbesondere bei Erreichen oder Überschreiten der 
�•�}�P�X�� �c�^���Z�Á���o�o���v�Á���Œ�š���� �����Œ�� �'���•�µ�v���Z���]�š�•�P���(���Z�Œ���µ�v�P�^�� �À�}�v�� �ó�ì dB(A) tags und 
60 dB(A) nachts (siehe Kapitel 3.2).  

Auf das Plangebiet wirken die Immissionen durch das den Straßen- und Schie-
nenverkehr sowie das umliegende Gewerbe ein. In der Anlage A19 bis A20 sind 
die Gesamtlärmpegel für den Tag- und Nachtzeitraum dargestellt. 

Anmerkung: Eine Überlagerung (Addition) der Pegelwerte weist gewisse me-
thodische Probleme auf. Gemäß DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) sollen 
die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehrs-,  
Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für sich allein mit den Orientie-
rungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese Betrachtungsweise lässt 
sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammensetzung und der unter-
schiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen Lärmquelle begründen. 
Weiterhin erscheint es problematisch, Pegel, die auf der Grundlage unter-
schiedlicher Verfahren ermittelt wurden und für die unterschiedliche Grenz-
werte gelten, aufzuaddieren und gemeinsam zu bewerten. Die TA Lärm berück-
sichtigt beispielswei�•�������]�����c�o���µ�š���•�š�����E�����Z�š�•�š�µ�v�����^���•�}�Á�]�����^�‰�]�š�Ì���v�‰���P���o���µ�v�������]�v�r
wirkzeiten, wohingegen beim Verkehrslärm eine Mittelung über den gesamten 
Tag- bzw. Nachtzeitraum und keine Beurteilung von Spitzenpegeln erfolgt. 

Es besteht kein allgemein anerkanntes Verfahren zur gemeinsamen Ermittlung 
von Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen. Auch existiert kein Grenz-, Richt- 
oder Orientierungswert für einen derartigen Summenpegel. Üblicherweise ist 
bei der Beurteilung von Schallimmissionen aus dem Verkehr eine Vorbelastung 
durch Gewerbebetriebe nicht zu berücksichtigen, ebenso ist bei der Beurtei-
lung von gewerblichen Schallimmissionen, die verkehrliche Vorbelastung nicht 
zu berücksichtigen. 

Dennoch wird zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf das geplante Vor-
haben auf die Darstellung eines Summenpegels zurückgegriffen. Die Ergebnisse 
sollen der Diskussion der Auswirkungen des Vorhabens im Rahmen der städte-
baulichen Abwägung dienen. 

Im Plangebiet treten am Rand der Baufenster Gesamtpegel bis 70 dB(A) tags 
und bis 69 dB(A) nachts auf. Die kritische Grenze der Gesundheitsgefährdung 
(tags 70 dB(A)/ nachts 60 dB(A)) wird tags erreicht und nachts bis 9 dB über-
schritten.  
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7 Diskussion von Schallschutzmaßnahmen 

Die Orientierungswerte der DIN 180051 werden im Plangebiet durch die Schall-
immissionen des Straßen- und Schienenverkehrs überschritten. Als weiteres 
Abwägungskriterium können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV2 her-
angezogen werden. Diese Grenzwerte stellen die Schwelle der Zumutbarkeit 
dar. Die Grenzwerte werden ebenfalls überschritten. Die sogenannte �c�^���Z�Á���o�o����
�����Œ�� �'���•�µ�v���Z���]�š�•�P���(���Z�Œ�^3, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforderungen 
greifen, wird bei Dauerschallpegeln von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts an-
gesetzt. Die Beurteilungspegel durch den Schienenverkehr (sowie die Schall-im-
missionen des Gesamtlärms) liegen tags an der Schwelle der Gesundheitsge-
fahr, nachts wird der Schwellenwert der Gesundheitsgefahr durch die Immissi-
onen des Schienenverkehrs (sowie des Gesamtlärms) überschritten. 

Aufgrund der Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 und der 
Grenzwerte der 16. BImSchV werden Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
Insbesondere in den von einer Überschreitung der Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefahr betroffenen Bereichen sind über geeignete Schallschutzmaßnah-
men gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen.  

Die von Beurteilungspegeln über 60 dB(A) nachts betroffenen Bereiche sind in 
der nachfolgenden Abbildung rot gekennzeichnet.  

Neben den Festsetzungen hinsichtlich der akustischen Dimensionierung der 
Umfassungsbauteile der Gebäude sind im Bebauungsplan auch Aussagen zum 
Schutz der Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen, Hausgärten etc.) und zu 
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume zu treffen. 

 
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

3 Bischopink, Olaf; Külpmann, Christoph; Wahlhäuser, Jens (2021): Der sachgerechte Bebau-
ungsplan. Bonn: vhw Verlag. 



Schalltechnische Untersuchung 
���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c���Œ���•���v�����Œ�P���î�X�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P�^ in Wurmlingen 

3908/t1 - 19. Februar 2026   31 

Abbildung 4 �t Beurteilungspegel über 60 dB(A) nachts durch den Gesamtlärm 

  

7.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Ein aktiver Schutz (Wände, Wälle) ist grundsätzlich passiven Maßnahmen 
(Schallschutzfenster, etc.) vorzuziehen. Zum vollständigen Schutz aller Ge-
schosse müsste durch einen aktiven Schallschutz in Form von Wänden oder 
Wällen zumindest die Sichtverbindung zwischen dem jeweiligen betroffenen 
Gebäude und der Schallquelle unterbrochen werden. Im vorliegenden Fall wäre 
aufgrund der zulässigen Gebäudehöhen und der Nähe zur maßgeblichen Schall-
quelle (Schiene) ein sehr hohes Schallschutzbauwerk notwendig. Sind Lärm-
schutzwände aus städtebaulichen oder finanziellen Gründen nicht umsetzbar, 
ist ein passiver Schallschutz an den Gebäuden vorzusehen. 

7.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 

Als passiver Schallschutz sind bauliche Maßnahmen wie Schallschutzfenster 
und Lüftungseinrichtungen sowie eine geeignete Grundrissgestaltung zu nen-
nen. Dabei gilt, dass: 
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o weniger schutzbedürftige Räume, wie Abstellräume, Küche und Badezim-
mer, sich an den lärmbelasteten Seiten befinden sollten 

o schutzbedürftige Räume (Schlaf- und Aufenthaltsräume) zur lärmabge-
wandten Seite hin orientiert werden sollten 

Als Schallschutzmaßnahmen kommen ebenfalls verglaste Laubengänge, ver-
glaste Balkone, eine vorgehängte Glasfassade o.Ä. in Betracht. Für ggf. verblei-
bende schutzbedürftige Räume, an denen die Schwellenwerte der Gesund-
heitsgefahr überschritten werden, sind geeignete Maßnahmen, z.B. in Form 
von Festverglasungen, Prallscheiben oder vorgehängten (Glas-) Fassaden vor-
zusehen. 

Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm 

Im Berliner Leitfaden1 heißt es: �c�����Œ�� �s���Œ�l���Z�Œ�•�o���Œ�u�� �P���v�]���˜�š�� �€�Y�•�� �Œ�����Z�š�o�]���Z�� ���]�v����
Privilegierung. Wegen der Notwendigkeit der Existenz von öffentlichen Ver-
kehrswegen ist die Akzeptanz von Verkehrslärm bei der Bevölkerung wesentlich 
höher als bei den an�����Œ���v���>���Œ�u���Œ�š���v�X���€�Y�•���/�u���h�v�š���Œ�•���Z�]�������Ì�µ�u���>���Œ�u���À�}�v�����•�‰�Á�X��
Gewerbebetrieben oder Sportanlagen gibt es beim Verkehrslärm keinen Verur-
sacher, gegen den wegen zu hoher Lärmbelastung unmittelbar geklagt werden 
kann. Die Zuordnung von Geräuschereignissen zum Lärmverursacher wird 
dadurch nahezu unmöglich. Bei Verkehrslärm kann daher in Bezug auf das Ziel 
des Lärmschutzes auf die Einhaltung eines angemessenen Innenpegels in den 
schutzbedürftigen Räumen durch die indirekte Regelung zur Errichtung der Au-
ßenbauteile abge�•�š���o�o�š���Á���Œ�����v���~�c�/�v�v���v�‰���P���o�o�‚�•�µ�v�P�^�•�X�^  

Zur sachgerechten Dimensionierung der erforderlichen Schalldämm-Maße die-
ser Außenbauteile wird im Baugenehmigungsverfahren die aktuell gültige 
DIN 41092 (Januar 2018) herangezogen.  

Die Lärmpegelbereiche wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplans in 
Form von Rasterlärmkarten sowie als Einzelpunkte für jedes Geschoss am Rand 
des Baufensters dargestellt. Im vorliegenden Fall werden maßgebliche Außen-
lärmpegel nach DIN 4109 bis 78 dB(A) bzw. maximal der Lärmpegelbereich VI 
erreicht.  

Die Ergebnisse des Einzelnachweises können von den in der Untersuchung aus-
gewiesenen Werten (Lärmpegelbereiche) aufgrund von Eigenabschirmung des 
Gebäudes, Gebäudestellung, geänderten Regelwerken etc. abweichen.  

  

 
1 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen; Senatsverwaltung für Umwelt Verkehr 

und Klimaschutz (2021): Berliner Leitfaden. Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 
2021. Berlin. 

2 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Lüftungseinrichtungen 

Da die Schalldämmung von Fenstern nur dann sinnvoll ist, wenn die Fenster 
geschlossen sind, muss der Lüftung von Aufenthaltsräumen besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Bei einem Mittelungspegel nachts über 
50 dB(A) sind nach der VDI 27191 Schlafräume bzw. die zum Schlafen geeigne-
ten Räume mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen auszuführen oder zur lärm-
abgewandten Seite hin auszurichten. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum 
Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzeitiges Öffnen der Fenster 
zugemutet werden (Stoßlüftung). Nach DIN 18005 Beiblatt 12 ist bei Beurtei-
lungspegeln nachts über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern 
ein ungestörter Schlaf nicht mehr möglich.  

Pegelwerte über 50 dB(A) nachts treten im gesamten Plangebiet auf. Lüftungs-
einrichtungen sind daher im gesamten Plangebiet zu realisieren.  

Im Baugenehmigungsverfahren kann gegebenenfalls von den erforderlichen 
Lüftungseinrichtungen abgewichen werden (lärmabgewandte Seite). Einzel-
nachweise im Baugenehmigungsverfahren können erforderlich werden. 

Außenwohnbereiche 

Neben den Nutzungen innerhalb der Gebäude sind für den Tagzeitraum auch 
die Außenwohnbereiche (AWB) wie Terrassen, Balkone, etc. zu schützen. Nach 
geltender Rechtsprechung sind zumindest bei Beurteilungspegeln von über 
62 dB(A) tags auch für die Außenwohnbereiche Schallschutzmaßnahmen zu er-
greifen. Zu den möglichen Maßnahmen zählen u.a. verglaste Balkone (Loggien), 
Wintergärten oder abschirmende Elemente in Gärten.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Bereiche, in denen Pegelwerte über 
62 dB(A) tags Bebauungsplangebiet auftreten. Für Außenwohnbereiche sind 
dort geeignete Schallschutzmaßnahmen zu realisieren. 

 
1 VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. August 1987. 
2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
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Abbildung 5 �t Kennzeichnung Schutz der Außenwohnbereiche (orange: Pegel-
werte tags > 62 dB(A)), Rechenhöhe 5 m über Gelände 
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8 Städtebauliche Beurteilung  

Auswirkungen des Plangebiets auf die bestehende Bebauung 

Durch den Quell- und Zielverkehr des Neubaugebietes entsteht zusätzlicher 
Verkehr auf den umliegenden Straßen. Die Verkehrslärmauswirkungen durch 
den Quell- und Zielverkehr sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu 
betrachten. 

Die Bundesstraße B 14 und die Obere Hauptstraße werden derzeit von rund 
19.700 bzw. 3.400 Kfz pro Tag befahren. Die genaue Anzahl der zusätzlichen 
Fahrzeuge durch das Plangebiet bzw. den hinzukommenden Erschließungsver-
kehr steht derzeit noch nicht fest. Eine Verdopplung des derzeitigen Verkehrs-
aufkommens, welches eine Pegelerhöhung von 3 dB zur Folge hätte, kann er-
fahrungsgemäß ausgeschlossen werden. Aus schalltechnischer Sicht ist mit kei-
ner relevanten Pegelerhöhung durch das Plangebiet zu rechnen.  
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9 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung zum ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c���Œ���•���v�����Œ�P���î�X�����Œ�Á���]�r
�š���Œ�µ�v�P�^��in Wurmlingen kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Verkehrslärm 

o Zur Beurteilung der Situation durch den Straßen- und Schienenverkehr 
wurden die Orientierungswerte der DIN 180051 für dörfliche Wohngebiete 
(60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts) herangezogen.  

o Im Plangebiet treten durch den Straßenverkehr Beurteilungspegel bis 
62 dB(A) tags und bis 54 dB(A) nachts auf. Durch den Schienenverkehr tre-
ten Beurteilungspegel bis 70 dB(A) tags und bis 69 dB(A) nachts auf. Die 
Orientierungswerte für dörfliche Wohngebiete werden tags und nachts 
überschritten. Es werden Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Stra-
ßen- und Schienenverkehr erforderlich.  

o Zum Schutz vor den Immissionen des Straßen- und Schienenverkehrs wer-
den passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Die erforderliche Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen ergibt sich nach DIN 4109 aus den 
maßgeblichen Außenlärmpegeln bzw. Lärmpegelbereichen. Die Bebauung 
im Plangebiet liegt maximal im Lärmpegelbereich VI nach DIN 4109-12 
(2018). Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbau-
teile erfolgt im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell gülti-
gen DIN 4109.  

o Bei einem Mittelungspegel (Gesamtlärmpegel) nachts über 50 dB(A) sind 
die Schlafräume bzw. die zum Schlafen geeigneten Räume mit zusätzlichen 
Lüftungseinrichtungen auszuführen oder zur lärmabgewandten Seite hin 
auszurichten.  

o Für Außenwohnbereiche sind bei Beurteilungspegeln (Gesamtlärmpegel) 
von mehr als 62 dB(A) tags bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. 

o Die festgesetzten Maßnahmen gelten nur für den Neubau oder Umbau von 
Gebäuden, für bestehende Gebäude gilt der Bestandsschutz.   

 
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau �t Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Gewerbe 

o Zur Beurteilung der künftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm1 herangezogen. Für die schutzbedürftige Bebauung im Plange-
biet wurden die Richtwerte für dörfliche Wohngebiete in Anlehnung an 
Dorf- und Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts herangezo-
gen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen den Tagrichtwert um nicht 
mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) 
überschreiten. 

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 
Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben sowie Anga-
ben seitens des Betreibers.  

o Es treten Beurteilungspegel bis 52 dB(A) tags und bis 42 dB(A) nachts auf. 
Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden tags und nachts eingehal-
ten. 

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-
füllt. 

Gesamtlärmbetrachtung 

o Es besteht kein allgemein anerkanntes Verfahren zur gemeinsamen Ermitt-
lung von Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen. Auch existiert kein 
Grenz-, Richt- oder Orientierungswert für einen derartigen Summenpegel. 

o Dennoch wird zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf das geplante 
Vorhaben auf die Darstellung eines Summenpegels zurückgegriffen. Die Er-
gebnisse sollen der Diskussion der Auswirkungen des Vorhabens im Rah-
men der städtebaulichen Abwägung dienen. 

o Im Plangebiet treten, unter Berücksichtigung der Schallschutzmaßnahmen, 
Beurteilungspegel bis 70 dB(A) tags und bis 69 dB(A) nachts auf. Die kriti-
sche Grenze der Gesundheitsgefährdung (tags 70 dB(A) / nachts 60 dB(A)) 
wird tags erreicht und nachts überschritten. 

  

 
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Auswirkungen auf die bestehende Bebauung  

o Durch den Quell- und Zielverkehr des Neubaugebietes entsteht zusätzlicher 
Verkehr auf den umliegenden Straßen. Die Verkehrslärmauswirkungen 
durch den Quell- und Zielverkehr sind im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens zu betrachten. 

o Aufgrund des bereits heute hohen Verkehrsaufkommens der Bundesstraße 
B 14 und der Oberen Hauptstraße sind aus schalltechnischer Sicht keine re-
levanten Pegelerhöhungen durch das Plangebiet zu erwarten.  
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10 Vorschläge zu Festsetzungen im Bebauungsplan 

Folgende grundsätzliche Formulierungen für die Festsetzungen im Bebauungs-
plan sind möglich: 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
sind zum Schutz vor den Straßen-, und Schienenverkehrsimmissionen die Au-
ßenbauteile einschließlich Fenster, Türen und Dächer entsprechend den Anfor-
�����Œ�µ�v�P���v�������Œ�����/�E���ð�í�ì�õ���c�^���Z���o�o�•���Z�µ�š�Ì���]m Hochbau - Anforderungen und Nach-
�Á���]�•���^���À�}�u���:���v�µ���Œ���î�ì�í�ô�����µ�•�Ì�µ���]�o�����v�X�� 

Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-�D���˜���� �Z�[W,ges 
der Außenbauteile1 von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Formel2:  

�Z�[W,ges = La - KRaumart  

Mit:   

La Maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

Mindestens einzuhalten sind:  

�Z�[W,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

�Z�[W,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches 

 
1 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-�D���˜�����Z�[W,ges sind in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur 
Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01 Gleichung (32) mit dem Korrekturwert 
KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgebli-
chen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1. 

2 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 
gemäß DIN 41091 Tabelle 7 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel La 

in dB 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII > 80* 
*  Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die Anforderung an die Außenbauteile ergibt sich aus den festgesetzten Lärm-
pegelbereichen nach DIN 4109. Der Nachweis dafür ist im Baugenehmigungs-
verfahren für die Gebäude/Fassaden, die in den gekennzeichneten Bereichen 
liegen zu erbringen. 

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall 
geringere Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer ge-
eigneten Gebäudestellung und hieraus entstehender Abschirmung) können die 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend der 
Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 

  

 
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Abbildung �t Kennzeichnung Lärmpegelbereiche nach DIN 4109, Rechenhöhe 
5 m über Gelände 

 

Lüftungseinrichtungen 

Pegelwerte über 50 dB(A) nachts treten im gesamten Plangebiet auf. Für sämt-
liche Gebäude/Fassaden, die im Plangebiet liegen, sind in den für das Schlafen 
genutzten Räumen, schallgedämmte Lüftungselemente vorzusehen, wenn der 
notwendige Luftaustausch während der Nachtzeit nicht auf andere Weise si-
chergestellt werden kann.  

Das Schalldämm-Maß �Z�[W,res des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, 
Fenster, Lüftungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen.  

Wird die Lüftung durch besondere Fensterkonstruktionen oder andere bauliche 
Maßnahmen sichergestellt, so darf ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wäh-
rend der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teil-
geöffneten Fenster nicht überschritten werden. 

Der Einbau von Lüftungseinrichtungen ist nicht erforderlich, soweit im Bauge-
nehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass in der Nacht zwischen 2200 und 



Schalltechnische Untersuchung 
���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c���Œ���•���v�����Œ�P���î�X�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P�^ in Wurmlingen 

3908/t1 - 19. Februar 2026   42 

0600 Uhr ein Außenlärm-Beurteilungspegel von 50 dB(A) nicht überschritten 
wird oder der Schlafraum über eine lärmabgewandte Fassade belüftet werden 
kann. 

Außenwohnbereiche 

Zum Schutz vor dem Gewerbe- und Verkehrslärm sind für die Gebäude/Fassa-
den in den gekennzeichneten Bereichen Außenwohnbereiche (z.B. Loggien, 
Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich 
verbundenen Außenwohnbereich zur lärmabgewandten Seite/zum Blockin-
nenbereich ausgerichtet sind, nur mit entsprechenden Schallschutzmaßnah-
men zulässig. Möglichen Maßnahmen sind u.a. verglaste Balkone/Loggien, 
Wintergärten oder abschirmende Elemente in Gärten.  

Abbildung 6 �t Kennzeichnung Schutz der Außenwohnbereiche (orange: Pegel-
werte tags > 62 dB(A)), Rechenhöhe 5 m über Gelände 
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----------------------------------------------- 

Bei den aufgeführten Festsetzungsvorschlägen handelt es sich um grundsätzli-
che Vorschläge. Änderungen und Umformulierungen der Festsetzungsvor-
schläge im Textteil des Bebauungsplans sind möglich. 
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11 Anhang 

Dokumentation Berechnungen und Ergebnisse 

Rechenlaufinformation Straße Anlage A1  

Eingangsdaten Straße Anlage A2 - A4 

Rechenlaufinformation Schiene Anlage A5 

Eingangsdaten Schiene Anlage A6 - A7 

Rechenlaufinformation Gewerbe Anlage A8 - A9 

Liste der Schallquellen Gewerbe Anlage A10 - A11 

Teilpegelliste und Ausbreitungsberechnung Gewerbe Anlage A12 - A18 

Ergebnisse und Lärmpegelbereiche Anlage A19 - A20 

  

Lärmkarten 
 

Pegelverteilung Straße tags Karte 1 

Pegelverteilung Straße nachts Karte 2 

Pegelverteilung Schiene tags Karte 3 

Pegelverteilung Schiene nachts Karte 4 

Pegelverteilung Gewerbe tags Karte 5 

Pegelverteilung Gewerbe nachts Karte 6 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (2018) Karte 7 
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1. GUTACHTENBEDARF UND PROJEKTBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der Absicherung und der Ausführungsplanung folgendem 

Projekt zugehöriger Planungs-, Erkundungs- und Bauarbeiten soll das 

Erkundungsgebiet mit Hilfe einer Luftbildauswertung zur Überprüfung des 

Verdachts auf Kampfmittelbelastung auf die mögliche Kontamination mit 

Sprengbomben-Blindgängern untersucht werden: 

78573 Wurmlingen,  
Unterm Erbsenberg,  
Bebauung. 

2. ZIELSETZUNG DER AUSWERTUNG 

Die Luftbildauswertung und die folgende Interpretation der Erkenntnisse 

hat die Beobachtung, Lokalisierung und Einordnung von luftsichtigen 

Kriegseinwirkungen des Zweiten Weltkriegs und deren Auswirkungen auf 

die mögliche Kampfmittelkontamination des Baugrunds zum Ziel. In der 

Folge können Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise ausgesprochen 

werden (Kapitel 8).  

3. AUFGABENSTELLUNG ZUR BEGUTACHTUNG 

Mithilfe oben genannter Luftbildauswertung zur Überprüfung des 

Verdachts auf Kampfmittelbelastung soll der oben beschriebene 

Gutachtenbedarf gedeckt und die Kampfmittelsituation erkundet werden 

(Gefahrenabschätzung durch Fernerkundung). Dazu sind Sprengbomben-

Trichter, Stellungen, Deckungsgräben sowie Flakstellungen und 

beschädigte Gebäudesubstanz zu dokumentieren, die im einsehbaren 

Bereich der auswertbaren Luftbildaufnahmen liegen und dort erkennbar 

sind. Auf Basis dieser Erkenntnisse und deren Interpretation sind 

Aussagen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit der Kontamination des 

Baugrunds mit Sprengbomben-Blindgängern zu treffen. Diese 

Berichterstattung ist nicht mit einer Garantie der Kampfmittelfreiheit 

gleichzusetzen. Die tatsächliche Kampfmittelbelastung des 

Erkundungsgebietes kann ausschließlich durch technische Methoden vor 
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Ort überprüft werden. Die vorliegende Begutachtung stellt eine 

Einschätzung des Verdachts auf Kontamination mit Kampfmitteln dar und 

die Hinweise zur weiteren Vorgehensweise stellen Empfehlungen dar. 

Eine Haftung der Uxo Pro Consult ist ausgeschlossen. 

4. AUSWERTUNGSGRUNDLAGEN 

Für die Lokalisierung des Erkundungsgebietes und die Einschätzung der 

Gesamtsituation wurden vom Auftraggeber Planunterlagen überlassen, 

die für die Durchführung der Auswertung in Unterlagen zur 

Weiterverarbeitung in der Luftbildauswertung umgewandelt wurden. Im 

vorliegenden Fall ist das Erkundungsgebiet auf der Vergrößerung eines 

neueren Luftbilds im Arbeitsmaßstab 1 : 5 000 blau umgrenzt (Anhang 2).  

5.  LUFTBILDER UND RECHERCHEMATERIALIEN 

Die von UXO PRO Consult durchgeführten Archiv- und 

Datenbankrecherchen haben ergeben, dass mehrere (s. Tabelle 1), das 

Erkundungsgebiet und seine unmittelbare Umgebung abdeckende 

Luftbildaufnahmen existieren. Es wurden die für die Auswertung als 

relevant und zielführend bewerteten Aufnahmen beschafft. 

Die Einsehbarkeit des Erkundungsgebietes und des Nahbereiches ist durch 

Bebauung und Vegetation erschwert. Die Aufnahmen sind wie in Tabelle 1 

aufgeführt von gemischter Güte. Die Luftbilder vom 24.06.1945 wurden 

ausgewählt, um das Erkundungsgebiet in damaligem Zustand im Anhang 2 

abzubilden.  

Tabelle 1: Ausgewertete Luftbilder 

Ausgewertete Luftbilder 

Datum Sortie Frame ca.-Maßstab Qualität Herkunft Anzahl 

24.02.1944 J/0425 1002 1:26.000 schlecht ACIU 1 

12.09.1944 US23/0772 5019 1:25.000 mittel USAF 1 

16.12.1944 US34/3155 3036 1:8.500 schlecht USAF 1 

24.06.1945 US31/5334 7093+7094 1:30.000 mittel USAF 3 

24.06.1945 US31/5334 7078-7080 1:30.000 mittel USAF 3 

          Gesamt 9 
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5.1 Akten, Literatur und Hintergrund  

Über die Luftbildauswertung hinaus wurden mehrere weitere Quellen 

bemüht, um weitere Informationen zu etwaigen Luftangriffen im 

Projektgebiet zu erhalten. Es wurden zusätzlich die folgenden 

Informationen beschafft/bewertet:  

ALLIIERTE AKTENLAGE (MILITÄRISCH): 

Es besteht kein Informationsgehalt in der Alliierten Aktenlage1, der auf 

strategische Luftangriffe auf das Erkundungsgebiet hinweist. Dies ist nicht 

mit der Nichtexistenz von Luftangriffen gleichzusetzen. Den Aufnahmen 

zufolge fanden durchaus Angriffe auf Wurmlinger Gemarkung statt. 

 

LITERATUR, ZIVIL: 

Die Fachliteratur zu Truppenbewegungen der Alliierten2 enthält keine 

Hinweise hierauf.  

 

AKTENLAGE, BEHÖRDLICH/ZIVIL: 

Um weitere Ergründungen der Kriegshistorie anzustellen und die 

Erkenntnisse aus der Luftbildauswertung möglicherweise abzusichern und 

zu überprüfen, wurden die Aktenbestände des Hauptstaatsarchives 

Stuttgart3 geprüft, in welchen zu den Gemeinden Berichte der letzten 

Kriegstage gesammelt wurden. Dies blieb ergebnislos. 

5.2 Erkenntnislücken 

Es bestehen keine Erkenntnislücken in der Auswertung. Alle notwendigen 

Informationen sind vorhanden, um zu einem vollständig belastbaren 

Urteil zu kommen. 

 

 

 

 
1 United States Strategic Bombing Surveys & Military Intelligence Photographic Interpretation Reports, National Archives and Records 
Administration, Washington, D. C., USA. 
2 Williams, H. Mary: United States Army in World War II, Special Studies, Chronology 1941-1945; Washington, D. C., 1989. 
3 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Findbuch J 170. 
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6. METHODISCHE VORGEHENSWEISE DER AUSWERTUNG 

Die beschaffte Auswahl der Luftbildaufnahmen wurde mit Hilfe von 

Betrachtungseinrichtungen bei mehrfacher Vergrößerung, zu Teilen und 

sofern möglich, stereoskopisch überprüft und in Bezug auf luftsichtige 

Kriegseinwirkungen und die daraus potenziell resultierende 

Kontamination mit Kampfmitteln untersucht.  

Dabei wurde die Auswahl der Aufnahmen visuell von einem UXO PRO-

Gutachter auf die mögliche Existenz von Hinweisen auf die im Folgenden 

eingeordneten Kategorien überprüft, zu welchen eine Einordnung in 

einigen Fällen nur in Verbindung mit der Bewertung und Interpretation 

von Archivalien erfolgen kann, sofern diese vorliegen:  

6.1 Luftangriffe 

Hinweise auf Bombardierungen mit allen Arten von Abwurfmunition (z. B. 

Spreng-, Brand- und Splitterbomben), Bombardierungen durch 

Bordwaffenbeschuss durch Jagdbomber-Angriffe, Bordwaffenbeschuss 

durch Jäger-Angriffe, die durch alliierte (amerikanische, britische und 

russische Einheiten und deren Verbündete) Einheiten erfolgten. Hierzu 

zählen nicht Kampfmittelbelastungen, die infolge dieser Angriffe 

unmittelbar (z. B. versprengte Munition aus detonierten 

Munitionsstapeln) oder mittelbar (z. B. später in offene Trichter entsorgte 

Infanteriemunition) eingetreten sind. 

6.2 Bodenkämpfe 

Hinweise auf mögliche Kampfmittelbelastungen, die durch 

Kampfhandlungen am Boden entstanden sind. Hierzu gehören u. a. 

Belastungen durch blindgegangene Munition und Waffen in 

Feuerstellungen, Stellungen und Stellungssystemen oder in Trichtern, 

Gruben und natürlichen Hohlformen im Bereich von Kampfgebieten, 

Belastungen durch Minenfelder und Belastungen durch verminte oder mit 

Sprengeinrichtungen versehene Infrastruktur.  
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6.3  Munitionsvernichtung 

Hinweise auf geplante oder ungeplante Vorgänge, die zu Belastungen 

durch die Vernichtung von Munition durch Sprengungen geführt haben 

könnten, die Beseitigung von Munition durch planmäßige oder 

unplanmäßige Ablagerung und Entsorgung, die Beseitigung von Munition 

durch Versenkung und die Behandlung von Munition durch nicht 

berechtigte Personen zur Wertstoffgewinnung. 

6.4 Militärischer Regelbetrieb 

Hinweise auf Vorgänge während des normalen Betriebs einer 

militärischen Liegenschaft im Kommandobereich militärischer 

Befehlsstrukturen in Friedens- und Kriegszeiten, die zu einer 

Kampfmittelbelastung geführt haben könnten. Hierzu zählen u. a. 

Schießstände, Feuerstellungen, Sprengplätze und Bombenabwurfplätze. 

7. ERGEBNISSE DER AUSWERTUNG UND INTERPRETATION 

Auf den untersuchten Luftbildaufnahmen und konsultierten historischen 

Unterlagen konnten keine Hinweise festgestellt werden, die den Verdacht 

der Kontamination des Erkundungsgebiets mit Kampfmitteln bestätigen. 

Es konnten keine Sprengbombentrichter, zerstörte Bauwerke, 

Flakstellungen, Grabensysteme, Bunker oder dergleichen im 

Erkundungsgebiet und dessen Nahbereich ausgemacht werden. 

7.1 Luftangriffe 

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf Luftangriffe mit 

Kampfmittelrelevanz für den angefragten Bereich festgestellt werden.  

7.2 Bodenkämpfe 

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf Bodenkämpfe mit 

Kampfmittelrelevanz für den angefragten Bereich festgestellt werden. 
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7.3  Munitionsvernichtung 

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf 

Munitionsvernichtungen für den angefragten Bereich festgestellt werden. 

7.4  Militärischer Regelbetrieb 

Auf den o. g. Aufnahmen konnten keine Hinweise auf militärischen 

Regelbetrieb mit Kampfmittelrelevanz für den angefragten Bereich 

festgestellt werden. 

8. FAZIT DER AUSWERTUNG UND EMPFEHLUNG 

Die Auswertung der Luftbildaufnahmen hat in Zusammenhang mit der 

erörterten Literatur den Verdacht der Kontamination des 

Erkundungsgebietes mit Kampfmitteln nicht bestätigt. Nach unserem 

jetzigen Kenntnisstand sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. 

Die UXO PRO-Luftbildauswertung resultiert in der Erkenntnis, dass die zu 

untersuchende Wahrscheinlichkeit der Kontamination des 

Erkundungsgebietes mit Kampfmitteln verschwindend gering ist. Folglich 

besteht keine zwingende Notwendigkeit, den Beginn der Phase B  

(technische Erkundung der Kampfmittelbelastung und 

Gefährdungsabschätzung) der Kampfmittelräumung zu veranlassen. Nach 

unserem jetzigen Kenntnisstand ist die technische Erkundung demnach 

nicht zwingend notwendig. Diese UXO PRO-Berichterstattung kann nicht 

mit einer Garantie der vollständigen Kampfmittelfreiheit gleichgesetzt 

werden. Es handelt sich um Empfehlungen, die auf Basis der 

Luftbildauswertung entstehen und für die keine Haftung übernommen 

werden kann. Die tatsächliche Kampfmittelbelastung des 

Erkundungsgebietes kann ausschließlich durch technische Methoden vor 

Ort überprüft werden, zu welchen wir ergänzend raten, sofern eine 

formelle Kampfmittelfreiheitsbestätigung angestrebt wird. 
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Die vorliegende Auswertung und damit verbundene Aussagen haben 

ausschließlich für das im Anhang 2 gekennzeichnete Erkundungsgebiet 

Gültigkeit. Aussagen und Schlussfolgerungen über angrenzende Gebiete 

sind nicht zulässig. 

Das Fazit der Auswertung und die Interpretation der Luftbildaufnahmen 

basieren auf der in „5. LUFTBILDER“ genannten repräsentativen Auswahl 

der Aufnahmen und beschränken sich folglich auf diese. Die gesamte 

Auswertung bezieht sich ausschließlich auf das uns zum 

Auswertungszeitpunkt vorliegende Luftbildmaterial. 

 

Gutachter D. Dieskau 

UXO PRO Consult | Berlin, 17.07.2024 

 

 

Bereich LBA / Luftbildauswertung auf Verdacht der Kampfmittelbelastung 

von Baugrundflächen 

 

Anhänge (s. auch Folgeseite) 

Anhang 1: Daten des Erkundungsgebietes. 

Anhang 2:  Graphische Darstellung der Ergebnisse der 

Luftbildauswertung in heutiger Umweltsituation und auf 

einem historischen Luftbildausschnitt. 
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1. Ziele, Anlass und Durchführung des Bebauungsplan-Verfahrens
Der Gemeinderat Wurmlingen beschloss am 04.11.2025 die Einleitung des
Bebauungsplan-Verfahrens „Erbsenberg 2. Erweiterung“.

Die Eigentümer des Flurstück Nr. 925/1 an der Eisenbahnstraße möchten auf Ihrem
Grundstück ein 2-geschossiges Wohnhaus bauen.

Da diese Fläche im Außenbereich liegt, wurde die Schaffung von Planungsrecht durch
die Aufstellung eines Bebauungsplans mit paralleler punktueller Änderung des
Flächennutzungsplans erforderlich.

Der Bebauungsplan wurde im „Regelverfahren“ aufgestellt und sieht die Ausweisung
eines Dörflichen Mischgebietes (MDW) vor.

Am 01.12.2025 wurde die 19. FNP-Änderung durch das RP Freiburg genehmigt.

Damit wird der Bebauungsplan „Erbsenberg 2. Erweiterung“ aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt.

Der Gemeinderat von Wurmlingen hat am 23.03.2026 den Bebauungsplan „Erbsenberg
2. Erweiterung“ als Satzung beschlossen.

2. Berücksichtigung der Umweltbelange

2.1 Ausgangszustand
Auf den Flächen befindet sich zum Teil bereits vorhandene Bebauung in Form eines
Doppelhauses sowie Wirtschaftsgebäuden, Gartenschuppen und Garagen. Die
Flurstücke, die nicht bebaut wurden, werden derzeit als naturnaher Hausgarten (Flst.
924/1) bzw. extensives Grünland (925/1) genutzt.

Das geplante Änderungsgebiet wird von landwirtschaftlichen Flächen im Westen und
zum Teil im Norden umgeben. Nördlich des Geltungsbereiches befindet sich noch eine
weitere Bebauung (Wohnhaus mit einem Wirtschaftsgebäude) und eine Straße. Ebenso
verläuft die Bundesstraße B14 im nördlichen Bereich. Im Osten, in direkter
Nachbarschaft verläuft eine Bahnlinie Tuttlingen-Rottweil und in ca. 80-m- Entfernung
die K 5920. Im Süden grenzt an die Änderungsfläche das Gewerbegebiet „Unterm
Erbsenberg“.

2.2 NATURA 2000
Natura 2000 ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der
Europäischen Union, das seit 1992 nach den Maßgaben der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, kurz FFH-Richtlinie) errichtet wird. Sein Zweck ist der
länderübergreifende Schutz gefährdeter wild lebender heimischer Pflanzen- und
Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume. NATURA2000-Gebiete sind vom
Vorhaben nicht betroffen.

2.3 Wald und Offenlandbiotope, FFH-Mähwiesen
Im Norden von Wurmlingen sind mehrere kleine Feuchtbiotope vorhanden (vgl. 2.6).
Gemäß §29 BNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung
oder Veränderung der geschützten Landschaftsbestandteile führen können, verboten.
Dies ist bei Umsetzung des Bebauungsplans zu beachten.

2.4 Biotop- und allgemeiner Artenschutzschutz

Naturnaher Garten Eisenbahnstraße 2
Das Grundstück Eisenbahnstraße 2 beherbergt einen strukturreichen Garten, in dem
zahlreiche Nisthilfen zu finden sind. Heimische und Ziergehölze, Beerensträucher,
Staudenbeete, extensive Böschungs- und Rasenflächen, eine Gartenlaube, Holzlager
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und weitere Strukturen bieten ein vielfältiges Nahrungs- und Quartierangebot. Im Süden
grenzt der mit Gehölzen bestandene Weg Flst. 922 an, der nahtlos in das geschützte
Biotop übergeht.

Streuobstbestände
Im Nordosten auf Flst. 921 besteht weitgehend außerhalb des Planbereiches eine kleine
Streuobstwiese aus älteren, eher schwachwüchsigen Obstbäumen (Kirsche, Äpfel,
Birnen, Zwetschgen). Diese weisen aufgrund ihrer geringen Größe aber keine
nennenswerte Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse auf, Höhlen sind keine
vorhanden. Auch Totholz als Habitat für Totholzkäfer liegt nicht vor. Die Bäume stehen
auf einer artenarmen lichten Magerwiese (13 Arten, davon 6 Magerzeiger), die als mäßig
wertiges Nahrungshabitat für Insekten einzustufen ist.

Ein weiterer kleinerer Streuobstbestand aus 5 alten Apfelbäumen liegt im Norden auf
Flst. 926/1 im Bereich der FNP-Erweiterung (nicht Bestandteil des Bebauungsplans).

Artenarme Magerwiese
Der nördliche Bebauungsplanbereich wird als 1-2schürige Heuwiese landwirtschaftlich
genutzt. Sie ist ebenfalls als Magerwiese anzusprechen, ist aber deutlich artenärmer,
Obergrasdominiert (Glatthafer, aufrechte Trespe) und etwas dichter im Bestand.

Feuchtbiotop „Unter dem Erbsenberg“
(vgl. Anlage Biotopdatenblatt)
Der im Süden liegende Feuchtbiotop wird nicht überplant. Seit der Kartierung 2013 ist
der Biotop weiter verbuscht, die Seggen- und Mädesüssbestände nur noch in geringem
Umfang erkennbar. Für Amphibien, Vögel, Fledermäuse, Insekten u.a. ist er als
Lebensstätte, Nahrungshabitat und Trittstein nach wie vor von ökologischer Bedeutung.

2.5 Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan
Folgende planungsrechtliche Festsetzungen aus dem Grünordnungsplan wurden in den
Bebauungsplan übernommen:

M 5 Heckenerhalt bzw. Neupflanzung

M 12 Pflanzgebot Streuobstbäume

M 11 Entwicklung Magerwiese

M 6 naturnahe Gestaltung von Grünflächen

M 7 reduzierte, insektenfreundliche Außenbeleuchtung

M 2 Minimierung Bodenbefestigung

M 3 Dachbegrünung

M 4 Anlage von Zisternen

M 9 Nisthilfen

M 10 Minimierung Vogelschlag

M 8 Bauzeitenbegrenzung

2.6 Eingriffsbilanzierung
Die Gemeinde Wurmlingen hat 2012/2013 am Faulenbach nördlich der Ortslage
Wurmlingen Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Aus dem Eigenanteil ergaben
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sich 120.000 Ökopunkte für das kommunale Ökokonto (Maßnahme Nr. 1 des
Ökokontos), die bis dato noch keinem Eingriff zugeordnet sind.

Das Defizit von 26.292 Ökopunkten aus dem Bebauungsplan Erbsenberg 2.Eweiterung
wird dieser Maßnahme zugeordnet.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen
Vertrags zwischen der Gemeinde, dem Vorhabenträger und dem Landkreis.

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
und Abwägung
In der Zeit vom 14.11.2025 – 15.12.2025 fand die Offenlage des Bebauungsplan-
Entwurfs sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
statt.

Aufgrund einer Anregung des Landratsamtes musste die förmliche Öffentlichkeits-
beteiligung wiederholt werden. Diese erfolgte vom 29.12.2025 bis zum 05.02.2026.

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
Von den 21 am Verfahren beteiligten Behörden und sonstigen TÖBs gingen 12
Stellungnahmen bzw. Rückmeldungen ein.

Alle Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie des
Vorhabenträgers konnten berücksichtigt werden. Sie dienen im Wesentlichen um
Klarstelllungen und redaktionelle Anpassungen der getroffenen Festsetzungen.

Die aufgrund der Anregungen vorgenommenen Anpassungen und redaktionellen
Ergänzungen führen zu keinerlei Veränderungen der Grundzüge und Zielsetzungen des
Bebauungsplans.

Im Rahmen der Abwägung wurden alle Anregungen aus der Offenlage und Behörden-
beteiligung im Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2026 diskutiert und beschlossen.

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit
Aus der Öffentlichkeit sind keine Anregungen zum Bebauungsplan-Entwurf
eingegangen.

Aufgestellt: Tuttlingen, 25. März 2026

kommunalPLAN GmbH
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